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8 Sektorübergreifender Meeresschutz

8.1 Besondere Herausforderungen im 
Meeresschutz

445. Die heimischen Meere werden durch eine Vielzahl
von anthropogenen Eingriffen belastet. Hierfür sind sehr
unterschiedliche Verursacher, wie zum Beispiel Fischerei,
Landwirtschaft, Schifffahrt, Rohstoffabbau und Touris-
mus sowie landbasierte Industrien, verantwortlich. Aber
nicht nur die vielen verschiedenen Verursacher von Be-
lastungen, sondern auch die Tatsache, dass die Meere je
nach betroffener Nutzung vielen verschiedenen rechtli-
chen Regelungen und Politiken unterworfen sind, die von
der lokalen bis hin zur internationalen Ebene reichen,
stellen den Meeresschutz vor eine besondere Herausfor-
derung. Eine eigene, den Meeresschutz in seiner Gesamt-
heit betreffende Strategie auf nationaler oder europäi-
scher Ebene gab es bis vor kurzem nicht. Um dies zu
ändern, wurde im Jahr 2005 eine thematische Strategie
zum Schutz der europäischen Meere auf den Weg ge-
bracht, die 2008 in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
2008/56/EG (MSRL) mündete. Mit dieser Richtlinie ist
unter anderem eine Verpflichtung zur Umsetzung von
Schutzmaßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene
geschaffen worden. 

In seinem Sondergutachten „Meeresumweltschutz für
Nord- und Ostsee“ hat der Sachverständigenrat für Um-
weltfragen (SRU) ausführlich dargestellt, dass zur Lö-
sung der bestehenden Probleme im Meeresschutz ein
übergreifendes, möglichst europäisches Schutzkonzept
erforderlich ist (SRU 2004). In eine ähnliche Richtung
geht auch die Kommentierung der europäischen Meeres-
strategie des SRU aus dem Jahr 2006, in der die Schwä-
chen des damals von der Europäischen Kommission vor-
geschlagenen Ansatzes für eine Meeresstrategierichtlinie
aufgezeigt wurden (SRU 2006). Viele der damals identifi-
zierten Schwächen des Strategievorschlags treffen auch
noch für die inzwischen verabschiedete MSRL zu. 

446. Trotzdem ist die MSRL mit erheblichen Chancen
verbunden, da sie einen umfassenden Schutzansatz im
Sinne einer ökosystemaren Betrachtung verfolgt. Dieses
Kapitel setzt sich vor allem mit der besonderen Heraus-
forderung der Koordination der relevanten Fachpolitiken
in Bezug auf Meeresschutzziele auseinander. Dabei steht
die Frage im Vordergrund, wie Belange des Meeresschut-
zes unter den gegebenen Bedingungen stärker in die Sek-
torpolitiken integriert werden können. Dabei werden ins-
besondere die Stärken und Schwächen der MSRL
analysiert und konkrete Empfehlungen erarbeitet, wie die
Umsetzung der Richtlinie – aber auch andere Instrumente
der Meerespolitik wie die maritime Raumordnung und
Meeresschutzgebiete – dazu beitragen können, den Mee-
resschutz in seiner gesamten Breite voranzubringen. 

8.1.1 Nutzung und Belastung der heimischen 
Meere 

447. Die europäischen Meere – insbesondere ihre küs-
tennahen Gebiete – haben sich mit der zunehmenden In-
dustrialisierung von unberührten Naturräumen zu mariti-
men Wirtschaftszonen entwickelt. Dabei übernehmen sie
zahlreiche Funktionen, beispielsweise als Erholungs-
raum, Transportweg und Raum für die Energieproduktion
sowie als Quelle für Nahrungsmittel, Arzneimittelwirk-
stoffe, fossile Brennstoffe und Baustoffe, aber auch als
letzte Senke für Nährstoffe und vielerlei Schadstoffe. Ei-
nige Nutzungen der Meere, wie zum Beispiel die Schiff-
fahrt, werden voraussichtlich in ihrer Intensität zuneh-
men. Die südliche Nordsee und die Verbindungen
zwischen Nord- und Ostsee gehören bereits jetzt zu den
am dichtesten befahrenen Schifffahrtsrouten der Welt
(HELCOM 2006). Weitere wirtschaftliche Aktivitäten
wie alternative Formen der Energiegewinnung – insbe-
sondere Offshore-Windenergie – sind in der Entwicklung
bzw. kurz vor der großflächigen Einführung (SRU 2011b;
Abb. 8-1).

448. Der weiterhin steigende Nutzungsdruck ist verant-
wortlich für zum Teil erhebliche Belastungen der marinen
Ökosysteme. Dies betrifft insbesondere die immer noch
hohen Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft, die
durch die Fischereiwirtschaft verursachten Schäden so-
wie multiple Belastungen durch die Seeschifffahrt. Letz-
tere ist verantwortlich für Luftschadstoff- und Klimagas-
emissionen (Ruß, Stickstoffoxide (NOx), Schwefeldioxid
(SO2) und Kohlendioxid (CO2)), Lärmemissionen, die be-
triebsbedingte Einleitung und die illegale Entsorgung von
Ölrückständen, den Eintrag von Müll und Antifouling-
mitteln und die Einschleppung gebietsfremder Arten pri-
mär über das Ballastwasser (OSPAR Commission 2010b;
STEELE et al. 2010; UBA 2010, S. 2; zur Regulierung
anthropogener Lärmeinträge in die Meeresumwelt
s. MARKUS 2010). Ein besonderes Augenmerk liegt auf
der lokalen Bedrohung durch Tankerunfälle. Hinzu kom-
men weitere Eingriffe durch maritime Aktivitäten, bei-
spielsweise die Förderung von Öl und Gas, der Abbau
von Kies und Sand sowie die Sedimentverklappung.
Auch wenn hinsichtlich der Schadstoffeinträge aus den
Flüssen durchaus positive Entwicklungen zu verzeichnen
sind, tragen weiterhin zahlreiche landbasierte Industrien
auch über den atmosphärischen Eintrag zur Schadstoffbe-
lastung der Meere bei. Gleichzeitig wächst die Bedeutung
der diffusen Schadstoffeinträge beispielsweise durch die
Verwendung von Arzneimitteln. Der Mülleintrag (insbe-
sondere Plastikmüll) in die Meere durch sehr unterschied-
liche Verursacher gehört zu den Problemen, die erst in
jüngster Zeit Aufmerksamkeit erfahren haben (OSPAR
Commission 2010b; SRU 2008; HELCOM 2010a;
2010b).
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A b b i l d u n g  8 - 1

Räumliche Verteilung aktueller und geplanter Nutzungen
in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)

der Nordsee

Quelle: MERCK 2011
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449. Die genannten Belastungen sind auch für den fort-
schreitenden Rückgang der Biodiversität in Nord- und
Ostsee verantwortlich. Die Nordsee ist insbesondere von
umweltschädigenden Fischereiaktivitäten wie der Baum-
kurrenfischerei betroffen. Hinzu kommt der immer noch
hohe Beifang von Nichtzielarten (SRU 2011a). Dies ma-
nifestiert sich zum Beispiel in dem deutlichen Rückgang

sensibler, bodennah lebender Organismen wie Weichko-
rallen und Rochen in der südlichen Nordsee (OSPAR
Commission 2010b). Dagegen steht bei der Ostsee der
Eintrag von Nährstoffen besonders von landbasierten
Emittenten wie der Landwirtschaft im Vordergrund, wel-
cher zu einer deutlichen Eutrophierung dieses Randmee-
res geführt hat (HELCOM 2009; Abb. 8-2).

A b b i l d u n g  8 - 2

Die Eutrophierung* der Ostsee

* von blau, grün, gelb nach rot zunehmende Eutrophierung
Quelle: HELCOM 2010a, verändert
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Infolgedessen finden sich laut dem letzten HELCOM-Be-
richt (Helsinki Commission – Kommission des Überein-
kommens zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseege-
biets) in weiten Teilen der Ostsee sauerstofffreie Zonen
nahe am Meeresboden, in denen so gut wie kein Leben
möglich ist (HELCOM 2010a). Ein besonderes lokales
Problem stellt chemische Munition dar, die nach dem
Zweiten Weltkrieg insbesondere in der Ostsee sowie im
Skagerrak und im Kattegat versenkt wurde, und durch de-
ren Verwitterung mit der Zeit Schadstoffe, wie zum Bei-
spiel Arsenverbindungen, freigesetzt werden können bzw.
bereits freigesetzt werden.

Zu den Umweltproblemen kommen die Folgen des Kli-
mawandels, insbesondere die Erwärmung und Versaue-
rung der Meere, hinzu. In der Nordsee ist in den letzten
fünfzig Jahren ein stetiger Anstieg der mittleren Tempera-
tur zu beobachten, mit welchem die Einwanderung wär-
meliebender und die Abwanderung kälteliebender Arten
in Richtung Norden in Verbindung gebracht werden
(ICES o. J.).

8.1.2 Horizontale und vertikale Koordination 
als Herausforderung für den 
Meeresschutz

450. Die vielfältigen ökologischen Belastungen der
Meere ergeben sich aus einer Reihe sehr unterschiedli-
cher wirtschaftlicher Nutzungen. Beispielhaft soll nach-
folgend das Spannungsfeld zwischen den Belangen der
Seeschifffahrt und den Erfordernissen des Meeresschut-
zes dargestellt werden. Ähnliche Konflikte bestehen aber
auch in anderen Bereichen, beispielsweise der Fischerei
(SRU 2011a), der Landwirtschaft, der Förderung von
Erdöl und Erdgas, dem Abbau von Sand und Kies, der
Offshore-Windenergie (SRU 2011b) sowie der Verlegung
von Unterseerohrleitungen und Seekabeln (STEELE et al.
2010).

Die Seeschifffahrt bildet das Rückgrat der maritimen
Wirtschaft, welche darüber hinaus die Wirtschaftsberei-
che Häfen, Werften, Reedereien, Zulieferindustrie und
Meerestechnologie umfasst (LANGE und BRANDT
2009). Der Anteil des globalen Handels, der auf dem See-
weg transportiert wird, liegt bei über 90 % (IMO 2012,
S. 7). Auch in der EU werden 90 % des Außen- sowie
40 % des Binnenhandels über den Seeverkehr abgewi-
ckelt (Europäische Kommission 2009). In Deutschland
betrug der Anteil der Seeschifffahrt am Güterverkehrs-
aufkommen zwar lediglich knapp 7 %, jedoch lag der An-
teil an der gesamten Güterverkehrsleistung aufgrund der
langen Transportdistanzen deutlich höher (Statistisches
Bundesamt 2011). Die Seeverkehrsprognose 2025 des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) geht zudem davon aus, dass sich der Um-
schlag in den deutschen Seehäfen bis 2025 mehr als ver-
doppeln wird (PLANCO Consulting 2007, S. 1).

Die Seeschifffahrt trägt erheblich zur ökologischen Be-
lastung der Meere bei (Tz. 448) und ist weitgehend inter-
national geregelt. Das Seerechtsübereinkommen der Ver-
einten Nationen (SRÜ) weist der Schifffahrt eine
besondere Stellung zu, indem es deren Freiheit garantiert

und Hauptschifffahrtsrouten Priorität einräumt. Die
Schifffahrt genießt völkerrechtlich eine Vorrangstellung.
Daneben ist sie aber auch an zahlreiche internationale
Verpflichtungen zu Umweltschutzmaßnahmen gebunden
(KACHEL 2006; KNUDSEN und HASSLER 2011). Das
wichtigste Abkommen der International Maritime Orga-
nization (IMO) ist das Internationale Übereinkommen
vom 2. November 1973 zur Verhütung der Meeresver-
schmutzung durch Schiffe (MARPOL). Weitere IMO-
Abkommen betreffen die Meeresverschmutzung durch
Öl, Abfälle und gefährliche Stoffe, Antifoulingmittel, die
Kontrolle von Ballastwasser sowie das Schiffsrecycling.
Sie werden ergänzt durch regionale Abkommen, von de-
nen vor allem die Regelungen, die im Rahmen des
OSPAR- und Helsinki-Übereinkommens (Übereinkom-
men zur Umsetzung des Schutzes der Meeresumwelt des
Nordostatlantiks bzw. der Ostsee) getroffen werden, für
Deutschland relevant sind. Auf EU-Ebene wurde zur Be-
grenzung der Luftschadstoffemissionen von Schiffen die
Richtlinie 1999/32/EG über eine Verringerung des
Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brenn-
stoffe verabschiedet (geändert 2005), die sich in der Revi-
sion befindet. 

Generell ist es besonders schwierig, auf internationaler
Ebene Umweltstandards für die Seeschifffahrt festzule-
gen. In vielen Bereichen war es bisher nicht möglich, eine
Einigung zwischen den derzeit 170 Mitgliedstaaten der
IMO zu erzielen. So fehlen bis heute anspruchsvolle Um-
weltstandards für CO2-, Partikel- und NOx-Emissionen in
diesem Sektor (IMO 2012). Die Möglichkeit von einzel-
nen Küstenstaaten, selbst die Initiative zu ergreifen und
die Seeschifffahrt unter Umweltgesichtspunkten zu regu-
lieren, ist durch die völkerrechtliche Vorrangstellung der
Schifffahrt erschwert. 

451. Die schwierige Position von Meeresschutzinteres-
sen gegenüber wirtschaftlichen Interessen erklärt sich
auch durch die wirtschaftliche Bedeutung der maritimen
Wirtschaft. Mit einer Gesamtwertschöpfung von circa
85 Mrd. Euro besitzt sie eine große sowohl regionale als
auch gesamtwirtschaftliche Bedeutung (BMVBS 2011,
S. 13). Angesichts des zunehmenden Wettbewerbsdrucks
insbesondere aus dem außereuropäischen Raum ist es ein
zentrales Ziel der maritimen Wirtschaftspolitik, die Wett-
bewerbsfähigkeit und die Arbeitsplätze in der Seeschiff-
fahrt zu erhalten (Europäische Kommission 2009). Zen-
trales Ziel der maritimen Politik der Bundesregierung ist
die Erhaltung und die Stärkung des maritimen Standorts
Deutschland (Deutscher Bundestag 2011b, S. 2). Dies
spiegelt sich auch in der Regelung räumlicher Konflikte
im Meer wider: Der Raumordnungsplan für die Nordsee
will der wirtschaftlichen Bedeutung und der völkerrecht-
lichen Vorrangstellung der Schifffahrt Ausdruck verlei-
hen sowie die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen
Wirtschaft erhalten. Dementsprechend bilden die Haupt-
schifffahrtsrouten, welche sich aus den Verkehrstren-
nungsgebieten sowie weiteren viel befahrenen Routen zu-
sammensetzen, das Grundgerüst für die Gesamtplanung
der Raumordnung, an denen sich die anderen Nutzungen
in der ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ) zu orien-
tieren haben. 

Sektorübergreifender Meeresschutz
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452. Für den Meeresschutz sind sehr unterschiedliche
Politiken und Rechtsbereiche relevant, neben den bereits
genannten zum Beispiel die Fischereipolitik, die Energie-
politik, die Landwirtschaftspolitik, die Stoffregulierungs-
politik und die Luftreinhaltepolitik (STEELE et al. 2010).
Konflikte bestehen dabei jedoch nicht nur zwischen dem
Meeresschutz und den ökonomisch orientierten Sektorpo-
litiken (SRU 2009; 2011a), sondern auch zwischen unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Zielsetzungen. Für einen
umfassenden und integrativen Schutzansatz wäre eine
Abstimmung aller relevanten Sektorpolitiken erforder-
lich. Die Ressorts agieren jedoch weitgehend unabhängig
voneinander. Nationale und internationale Fachregulie-
rungen sind daher stark fragmentiert und folgen sektora-
len Logiken und Zielen, die sich zum Teil widersprechen.
In der Vergangenheit hat sich erwiesen, dass sektorale
Lösungsansätze und Regelungen häufig für einen effekti-
ven Meeresschutz zu kurz greifen. Insgesamt wird dem
Meeresschutz nicht die erforderliche Bedeutung beige-
messen und die relevanten Politikbereiche übernehmen
zu wenig sektorale Verantwortung für Meeresschutzziele
(SRU 2004).

Für die erfolgreiche Integration von Meeresschutzzielen
in sektorale Politiken wäre daher ein wirkungsvoller re-
gulativer Rahmen erforderlich, der operationalisierbare
Handlungsziele definiert (vgl. Abschn. 11.3.6). Die dafür
notwendige übergreifende Koordinierung und auch die
erforderliche politische Priorisierung von Zielen in Bezug
auf die Meere leiden jedoch darunter, dass politische Ini-
tiativen häufig an den Ressortgrenzen von Ministerien
und Behörden enden. Ein erster Schritt, um dieses zu
überwinden, ist die Initiative für eine europäische mari-
time Politik (s. Tz. 457 ff.). Mit der MSRL (s. Tz. 463 ff.)
als Umweltsäule der europäischen Meerespolitik ist die
Hoffnung verknüpft, dass durch eine integrative, Sektor
übergreifende Politik die Belange des Meeresschutzes ge-
stärkt werden und die Vertreter des Meeresschutzes an
Gestaltungsmacht gegenüber den einflussreichen wirt-
schaftlichen Interessen gewinnen (van HOOF und van
TATENHOVE 2009, S. 729; vgl. Kap. 11.1 und Ab-
schn. 11.3.6). Es ist offen, ob sich die Hoffnung erfüllen
wird (KNEFELKAMP et al. 2011, S. 427).

453. Eine weitere Herausforderung stellt zudem der
grenzüberschreitende Charakter sowohl der Nutzung als
auch der Verschmutzung der Meere dar. Die auf das Meer
bezogenen Schutz- und Nutzungsinteressen sind nicht nur
horizontal (über Fachpolitiken hinweg), sondern auch
vertikal über mehrere Ebenen (international, europäisch,
national, auch subnational) miteinander verflochten.
Diese Verflechtung bringt große Herausforderungen für
die Vereinbarung, aber auch für die Überwachung und
den Vollzug von Meeresschutzmaßnahmen mit sich
(STEELE et al. 2010). Zwar wurden zur Verhütung von
Beeinträchtigungen der Meeresumwelt verschiedene in-
ternationale bzw. regionale Vereinbarungen getroffen,
beispielsweise das SRÜ, das OSPAR- und Helsinki-Über-
einkommen, doch besteht neben dem Widerstand von
Wirtschaftsinteressen gegenüber einer Schaffung bzw.
Verschärfung von Umweltstandards die Schwierigkeit,
sich international auf gemeinsame Standards zu einigen.

Eine besondere Stellung nehmen die Arbeiten ein, die im
Rahmen der regionalen Übereinkommen zum Meeres-
schutz durchgeführt wurden. Diese übernahmen in der
Vergangenheit des Öfteren eine Vorreiterrolle gegenüber
der EU, weil dort oft eine besondere Dynamik im Ver-
handlungsprozess entsteht, sodass durchaus weitrei-
chende Entscheidungen zum Meeresschutz erreicht wer-
den konnten. Allerdings können im Rahmen von OSPAR-
und Helsinki-Übereinkommen auch keine sanktionsbe-
währten Entscheidungen getroffen werden (SRU 2004).
Generell fehlt den regionalen Abkommen wie auch ande-
ren internationalen Vereinbarungen die Möglichkeit, ihre
nationale Einhaltung sicherzustellen (SRU 2004;
ANIANOVA 2006; KNUDSEN und HASSLER 2011).

8.1.3 Der ökosystemare Ansatz

454. Über die Verankerung des Meeresschutzes in un-
terschiedlichen Ressortpolitiken und die grenzüberschrei-
tende Koordinierung hinaus ist für einen effektiven Mee-
resschutz auch eine umfassende Betrachtung des
Naturraums Meer und seiner Nutzungen von hoher Be-
deutung. Dabei steht der sogenannte ökosystemare An-
satz im Mittelpunkt. 

Nach dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt
(Convention on Biological Diversity – CBD), konkreti-
siert durch die Entscheidung V/6 der fünften Vertrags-
staatenkonferenz im Jahr 2000 in Nairobi, wird unter dem
ökosystemaren Ansatz eine Strategie für das integrierte
Management von Land, Wasser und lebenden Ressourcen
verstanden, die die Erhaltung und nachhaltige Nutzung
im angemessenen Maße ermöglicht (UNEP 2000). Die
Anwendung des ökosystemaren Ansatzes soll helfen, eine
Balance zwischen den drei Zielen der CBD – Erhaltung,
nachhaltige Nutzung und gleichberechtigte Verteilung der
Gewinne aus der Nutzung der genetischen Ressourcen –
zu erreichen. Dabei sollen angemessene wissenschaftli-
che Methoden zur Anwendung kommen, die auf der
Ebene der biologischen Organisation ansetzen und die
wesentlichen Prozesse, Funktionen und Interaktionen
zwischen den Organismen und ihrer Umwelt berücksich-
tigen. Menschen werden als Teil des Ökosystems betrach-
tet. Unter einem Ökosystem wird ein dynamischer Kom-
plex verstanden, in dem Lebensgemeinschaften von
Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen und abiotische
Faktoren eine funktionale Einheit bilden. 

Auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Jo-
hannesburg im Jahr 2002 wurde vereinbart, bei der nach-
haltigen Nutzung der Ozeane und Meere den ökosystema-
ren Ansatz bis zum Jahr 2010 zur Anwendung zu bringen
(Heinrich-Böll-Stiftung 2003; Vereinte Nationen 2002).

455. Auch OSPAR- und Helsinki-Übereinkommen ha-
ben sich beim Management der menschlichen Aktivitäten
in den Meeresräumen dem ökosystemaren Ansatz ver-
pflichtet (OSPAR Commission 2010a; HELCOM und
OSPAR Commission 2003). In ähnlicher Weise wie bei
der CBD wird als ökosystemarer Ansatz das umfassende
integrierte Management der menschlichen Aktivitäten
– basierend auf der besten verfügbaren Technik und dem
besten Stand der Wissenschaft – in Bezug auf die Ökosys-
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teme und ihre Dynamik verstanden (HELCOM und
OSPAR Commission 2003). Der ökosystemare Ansatz ist
aber, wie die OSPAR-Kommission zu Recht feststellt,
nicht kurzfristig umsetzbar, weil hierfür umfangreiches
Wissen über die Meere und deren Belastungen erforder-
lich ist (OSPAR Commission 2010a). Deshalb muss die-
ser als ein Prozess verstanden werden, bei dem man sich
stetig unter Berücksichtigung des sich wandelnden Er-
kenntnisstandes dem eigentlichen Ziel nähert (HELCOM
und OSPAR Commission 2003). Aus diesem Grunde
kann die praktische Umsetzung des Ökosystemansatzes
nur stufenweise erfolgen. Teile dieses Prozesses sind die
Festlegung und Koordination von ökologischen Kriterien
und Zielen sowie damit verbundenen Indikatoren, die
Weiterentwicklung des Managements und der Forschung
und die stetige Aktualisierung des Wissensstands über die
Ökosysteme und deren Belastungen (OSPAR Commis-
sion 2010a).

456. Sowohl über die Definition wie auch die Verpflich-
tung zur Anwendung des ökosystemaren Ansatzes besteht
weitgehende Einigkeit. Die OSPAR-Kommission und
HELCOM haben bereits erste Konzepte zur Umsetzung
entwickelt. Mit der MSRL sind die EU-Mitgliedstaaten
ebenfalls aufgefordert, den ökosystemaren Ansatz in die
Praxis umzusetzen. Die Kommissionen der Meeres-
schutzkonventionen haben zu Recht betont, dass hierfür
umfängliche Daten über die marinen Ökosysteme und de-
ren Interaktionen und Belastungen erhoben werden müs-
sen sowie ein umfassendes Monitoringprogramm erfor-
derlich ist. Beides wird mit den Arbeiten der OSPAR-
Kommission und HELCOM sowie der Umsetzung der
MSRL verfolgt (Tz. 466).

8.2 Grün- und Blaubuch für eine europäische 
Meerespolitik

457. Die Idee für eine integrierte europäische maritime
Politik wurde mit dem Grünbuch „Die künftige Meeres-
politik der EU: Eine europäische Vision für Ozeane und
Meere“ Mitte 2006 von der Europäischen Kommission
zum ersten Mal konkretisiert (Europäische Kommission
2006). Der damit angestoßene Diskussionsprozess be-
gann, nachdem der europäische Schutzansatz bzw. die
MSRL (Tz. 463 ff.) bereits auf den Weg gebracht wurde,
und ist somit als weitgehend davon losgelöster politischer
Prozess zu betrachten. Die Intention des Grünbuchs war,
eine stärkere Abstimmung zwischen den die Meere be-
treffenden Sektorpolitiken zu erreichen. Dabei standen
Nutzungsaspekte im Vordergrund. Hinsichtlich des
Schutzes wurde explizit auf die rechtliche Umsetzung der
Meeresstrategie bzw. die MSRL verwiesen. Verantwort-
lich für das Grünbuch war die Generaldirektion für Fi-
scherei und maritime Angelegenheiten; beteiligt waren
darüber hinaus die sechs Generaldirektionen Umwelt,
Unternehmen und Industrie, Verkehr, Energie, Regional-
politik sowie Forschung. Die fünf zentralen Kapitel des
Grünbuchs betreffen die Nutzung der Meere, die Lebens-
qualität in den Küstenregionen, Instrumente für den Um-
gang mit den Meeren, die politische Steuerung und das
europäische maritime Erbe beziehungsweise die maritime
Identität.

Ziele der europäischen Meerespolitik

458. Im Grünbuch wird auf die besondere Bedeutung
der Meere als Wirtschaftsräume hingewiesen und eine
Vielzahl von Zielen für eine europäische Meerespolitik
formuliert. Beispielsweise sollen Wachstum und Beschäf-
tigung im maritimen Bereich gestärkt aber auch der
Schutz der Meere nach Grundsätzen eines ökosystemori-
entierten Ansatzes gewährleistet werden. Im Vordergrund
des Grünbuchs steht die Absicht, eine langfristig tragfä-
hige Nutzung der Meere zu erlangen. Es wird betont, dass
Europa nur dann von den Ressourcen der Meere profitie-
ren kann, wenn diese nicht durch erhebliche Belastungen
und die Ausbeutung der Ressourcen bedroht werden.
Dazu gehört laut Grünbuch auch, den Rückgang der Bio-
diversität aufgrund von Schadstoffbelastungen, Klima-
wandel und Überfischung bis 2010 aufzuhalten. Im Grün-
buch wird die Absicht erklärt, eine dynamische und
nachhaltige Meereswirtschaft zu schaffen und durch eine
nachhaltige Nutzung von Ressourcen das volle Potenzial
der Meere und ihrer Reichtümer auszuschöpfen. Dabei
sollen die Wirtschaftszweige Schiffsverkehr, Industrie,
Handel, Tourismus, Energie und Fischerei sowie Meeres-
forschung in Einklang mit einem anspruchsvollen Mee-
resschutz gebracht werden. Ziel des Grünbuchs ist es so-
mit, die richtige Balance zwischen der ökonomischen,
sozialen und der ökologischen Dimension einer nachhal-
tigen Entwicklung zu finden. Diese Absichtserklärungen
zur nachhaltigen und umweltschonenden Nutzung wer-
den jedoch weder konkretisiert noch durch Maßnahmen-
vorschläge begleitet. 

Schwerpunkt Integration

459. Das Grünbuch beabsichtigt, einen Diskussionspro-
zess über die Gestaltung einer integrierten europäischen
Meerespolitik anzustoßen. Als Folge der unzureichenden
Berücksichtigung der Wechselwirkungen sektoraler Poli-
tiken sieht die Europäische Kommission die Gefahr, dass
unabgestimmte Maßnahmen getroffen, Interessenkon-
flikte nicht gelöst und bestehende Synergien nicht genutzt
werden.

Allerdings fehlen im Grünbuch weitgehend konkrete Vor-
schläge, wie die Zusammenführung von bislang fragmen-
tierten, das Meer betreffenden Politiken vorangetrieben
werden kann. Es weist lediglich darauf hin, dass mit der
Schaffung einer maritimen Identität – ohne dass klar er-
sichtlich wird was eine solche ausmachen könnte – die
Kooperation und Koordination zwischen den politischen
Sektoren, aber auch mit relevanten Interessengruppen
verbessert werden kann. Des Weiteren wird das Ziel for-
muliert, eine wirksame Koordination und Integration der
betreffenden Politikbereiche auf allen Ebenen und eine
integrierte, Sektor übergreifende sowie multidisziplinäre
europäische Meerespolitik zu schaffen, die alle Aspekte
der Meere und Ozeane umfasst. Daraus abgeleitet wird
allerdings nur die Verpflichtung an die Mitgliedstaaten,
einen eigenen Rahmen für eine Sektor übergreifende
Meerespolitik zu entwickeln und die bestehenden Heraus-
forderungen über verschiedene Sektoren und Politikfelder
hinweg gemeinsam anzugehen. Ein eigener EU-Ansatz
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für eine solche Integration wird weder entworfen noch
konkretisiert, obwohl zum einen institutionelle Vorgaben
auch auf EU-Ebene möglich wären, weil die Zuständig-
keiten für die Meerespolitik auf verschiedene Räte (z. B.
Fischereirat) und Generaldirektionen verteilt sind und un-
zureichend koordiniert werden. Zum anderen wäre es
möglich, konkretere Vorschläge für eine Integration auf
der Ebene der Mitgliedstaaten vorzulegen. 

460. Erste Konturen einer gemeinsamen Meerespolitik
werden im Grünbuch aber erkennbar: Sie soll das Dach
der die Meere betreffenden Sektorpolitiken bilden. Die
thematische Strategie für die Meeresumwelt (s. Tz. 463)
soll dabei die Umweltsäule dieser Politik darstellen. Im
Unterschied zur thematischen Strategie führte das Grün-
buch nicht zu konkreten Rechtsetzungsvorschlägen, son-
dern es schloss sich lediglich ein Blaubuch zur Meerespo-
litik an, welches kaum rechtsverbindliche Vorgaben
entwickelt, sondern primär aus einer Sammlung von Be-
kenntnissen und Intentionen besteht (van HOOF und van
TATENHOVE 2009, S. 729 ff.; SRU 2008, Tz. 597;
SALOMON 2009).

Das Blaubuch setzt die Zielsetzung und den integrativen
Ansatz der im Grünbuch angelegten europäischen Mee-
respolitik fort. Die maritimen Dimensionen sollen laut
Blaubuch in den verschiedenen Politiken auf Ebene der
EU, der Mitgliedstaaten und der regionalen Regierungen
verankert werden. Um eine Verzahnung der Politiken un-
tereinander zu erreichen, schlägt der Aktionsplan gemein-
schaftliche Maßnahmen vor, darunter ein europäisches
Netzwerk für Meeresüberwachung, ein maritimes Beob-
achtungs- und Datennetzwerk sowie eine Empfehlung zur
Umsetzung einer maritimen Raumplanung (s. Tz. 507 ff.)
und eines integrierten Küstenzonenmanagements
(s. Tz. 517 ff.). Auch wenn diese Initiativen generell zu
begrüßen sind, so handelt es sich dabei primär um weiche
Instrumente und der Schwerpunkt liegt bei der Erhebung,
Zusammenführung und Veröffentlichung von Daten. Da-
mit verbunden ist aber noch keine gemeinsame Weiter-
entwicklung der unterschiedlichen Politikfelder. Was ins-
besondere fehlt, sind Ziele für die europäische maritime
Politik, die für alle Sektoren Gültigkeit haben. 

Schwächen der europäischen Meerespolitik

461. Die europäische Meerespolitik adressiert die Nut-
zung der Meere und hat als zentrales Ziel, deren Wettbe-
werbsfähigkeit im Sinne der Lissabonner Strategie zu er-
halten. Der Hauptfokus liegt darauf, die maritimen
Wirtschaftstätigkeiten zu unterstützen und zu stärken.
Zwar wird dem Meer im Grünbuch eine hohe Relevanz
nicht nur als Wirtschaftsfaktor, Energie- und Rohstoff-
quelle sowie Verkehrsraum, sondern auch als ein das
Klima beeinflussender Faktor und als natürlicher Lebens-
raum beigemessen. Die Bedeutung intakter mariner Le-
bensräume wird jedoch vor allem dort hervorgehoben, wo
sie als Voraussetzung für eine ökonomische Nutzung be-
trachtet wird (UBA 2008a, S. 24). Unberücksichtigt blei-
ben diejenigen Meeresfunktionen, die über eine rein wirt-
schaftliche (Ressourcen-)Nutzung hinausgehen. Es wird
kein Ansatz entwickelt, der eine Kohärenz zwischen den

verschiedenen, auf das Meer einwirkenden Handlungs-
und Politikfeldern gewährleisten könnte; der beispiels-
weise aufzeigt, wie die Integration des Meeresschutzes in
die relevanten Sektorpolitiken vorangetrieben werden
könnte (SALOMON 2009).

Deutsche Umsetzung

462. Der Aktionsplan zur europäischen Meerespolitik
wurde in Deutschland mit dem Entwicklungsplan Meer
im Jahr 2011 umgesetzt. Verantwortlich für die Umset-
zung war das BMVBS (2011). Dieser Entwicklungsplan
stellt allerdings lediglich eine Zusammenfassung der
deutschen Aktivitäten und Intentionen dar, die im Zusam-
menhang mit wirtschaftlichen Aktivitäten, der Förderung
von Technologien, Infrastrukturmaßnahmen, rechtlichen
Regelungen, dem Schutz und Forschungsaktivitäten im
Bereich der Meere stehen. Zum Beispiel fordert der Ent-
wicklungsplan eine integrative und effiziente Umsetzung
der MSRL sowie die Umsetzung der Ziele und Maßnah-
men der Meeresübereinkommen und darüber hinaus auch
eine Fortführung der aktiven Zusammenarbeit in densel-
bigen gefordert. Dagegen werden keine neuen Ansätze,
insbesondere kein ganzheitliches Konzept, für eine deut-
sche Meerespolitik entwickelt. 

8.3 Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie als 
zentrales Instrument 

463. Im Jahr 2005 hat die Europäische Kommission vor
dem Hintergrund ihres 6. Umweltaktionsprogramms die
Thematische Strategie zum Schutz und zur Erhaltung der
Meeresumwelt (Europäische Kommission 2005) veröf-
fentlicht, die im Jahr 2008 mit der MSRL konkretisiert
wurde.

8.3.1 Das Konzept der Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie

464. Die MSRL ist das zentrale Instrument, welches
derzeit den Meeresschutz auf europäischer Ebene gestal-
tet. Mit der Richtlinie wird ein Rahmen gesetzt, innerhalb
dessen die Mitgliedstaaten Strategien zum Schutz ihrer
Meeresgewässer entwickeln und umsetzen müssen. 

Ziel der Richtlinie

465. Ziel der MSRL ist die Erreichung eines guten Um-
weltzustands in den europäischen Meeren bis zum Jahr
2020. Der gute Umweltzustand wird recht ambitioniert
definiert als: „der Umweltzustand, den die Meeresgewäs-
ser aufweisen, bei denen es sich um ökologisch vielfältige
und dynamische Ozeane und Meere handelt, die im Rah-
men ihrer Besonderheiten sauber, gesund und produktiv
sind und bei denen die Meeresumwelt nachhaltig genutzt
wird, damit die Nutzungs- und Betätigungsmöglichkeiten
der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen erhal-
ten bleiben (s. Artikel 3 Absatz 1). Auch in der MSRL
wird auf den ökosystemaren Ansatz verwiesen (s. Arti-
kel 3 Absatz 5). Dieser soll bei der integrierten Bewer-
tung des guten Umweltzustands bzw. zum Erreichen des-
selbigen zur Anwendung kommen (s. Tz. 481). Der
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ökosystemare Ansatz soll gewährleisten, dass die Ge-
samtbelastung durch menschliches Handeln auf ein Maß
beschränkt bleibt, das die Fähigkeit der Meeresökosys-
teme, auf vom Menschen verursachte Veränderungen zu
reagieren, nicht beeinträchtigt und gleichzeitig die nach-
haltige Nutzung von Gütern und Dienstleistungen des
Meeres heute und durch zukünftige Generationen ermög-
licht.

Für die Erreichung des guten Umweltzustands setzt die
Richtlinie den zeitlichen, prozeduralen und inhaltlichen
Rahmen.

Zeitplan der Umsetzung

466. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert nach folgen-
dem Zeitplan ihre Meeresschutzstrategien umzusetzen:

– bis zum 15. Juli 2012 die Erstellung einer Anfangsbe-
wertung, die Beschreibung eines guten Umweltzu-
stands anhand elf qualitativer Deskriptoren sowie die
Festlegung von Umweltzielen und dazu gehörenden
Indikatoren,

– bis zum 15. Juli 2014 die Umsetzung eines Monito-
ringprogramms,

– bis 2015 die Erstellung eines Maßnahmenprogramms
und 

– bis 2016 die praktische Umsetzung des Maßnahmen-
programms für die betreffenden Meeresgewässer.

Falls eine der Meeresregionen oder -unterregionen sich in
einem so schlechten Zustand befindet, dass sofort gehan-
delt werden muss, so sollten die Mitgliedstaaten – gege-
benenfalls in Kooperation miteinander – einen Aktions-
plan erstellen, der ein früheres Inkrafttreten des
Maßnahmenprogramms und einen strengeren Schutzan-
satz vorsehen kann. 

Drei Jahre nach Veröffentlichung der Maßnahmenpro-
gramme sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, einen Zwi-
schen- bzw. Fortschrittsberichts zu veröffentlichen. Bei
allen genannten Verfahrensschritten zur Umsetzung der
Strategien ist eine wirksame Beteiligung aller interessier-
ten Parteien zu gewährleisten. Bei der Umsetzung sollen
die Mitgliedstaaten den Vorsorgeansatz und das Verursa-
cherprinzip berücksichtigen. Beim Management der Akti-
vitäten in den Meeresgewässern soll der ökosystemare
Ansatz zum Tragen kommen. Allerdings fehlt in der
Richtlinie eine Konkretisierung des Vorsorgeansatzes und
des Ökosystemansatzes.

Kriterien und Standards zur Festlegung des guten 
Umweltzustands

467. Die Europäische Kommission hat sich in der
MSRL dazu verpflichtet, die Mitgliedstaaten bei der Um-
setzung zu unterstützen (s. Artikel 24 MSRL). Dafür hat
sie Standards und Kriterien zur Feststellung des guten
Umweltzustands von Meeresgewässern erarbeitet, welche
am 1. September 2010 in einem Beschluss veröffentlicht
wurden (Europäische Kommission 2010a). Ziel dieses
Beschlusses ist es, die in der Richtlinie genannten elf De-

skriptoren (s. Kasten) für die Beschreibung des guten
Umweltzustands weiter auszudifferenzieren und für diese
Indikatoren zu nennen, die bei der praktischen Umset-
zung helfen sollen. 

Deskriptoren der MSRL

1. Die biologische Vielfalt wird erhalten. Die Qualität
und das Vorkommen von Lebensräumen sowie die
Verbreitung und Häufigkeit der Arten entsprechen
den vorherrschenden physiografischen, geografi-
schen und klimatischen Bedingungen.

2. Nicht einheimische Arten, die sich als Folge
menschlicher Tätigkeiten angesiedelt haben, kom-
men nur in einem für die Ökosysteme nicht abträgli-
chen Umfang vor.

3. Alle kommerziell befischten Fisch- und Schalen-
tierbestände befinden sich innerhalb sicherer biolo-
gischer Grenzen und weisen eine Alters- und Grö-
ßenverteilung der Population auf, die von guter
Gesundheit des Bestandes zeugt.

4. Alle bekannten Bestandteile der Nahrungsnetze der
Meere weisen eine normale Häufigkeit und Vielfalt
auf und sind auf einem Niveau, das den langfristi-
gen Bestand der Art sowie die Beibehaltung ihrer
vollen Reproduktionskapazität gewährleistet.

5. Die vom Menschen verursachte Eutrophierung ist
auf ein Minimum reduziert; das betrifft insbeson-
dere deren negative Auswirkungen wie Verlust der
biologischen Vielfalt, Verschlechterung des Zu-
stands der Ökosysteme, schädliche Algenblüten so-
wie Sauerstoffmangel in den Wasserschichten nahe
dem Meeresgrund.

6. Der Meeresgrund ist in einem Zustand, der gewähr-
leistet, dass die Struktur und die Funktionen der
Ökosysteme gesichert sind und dass insbesondere
benthische Ökosysteme keine nachteiligen Auswir-
kungen erfahren.

7. Dauerhafte Veränderungen der hydrografischen Be-
dingungen haben keine nachteiligen Auswirkungen
auf die Meeresökosysteme.

8. Aus den Konzentrationen an Schadstoffen ergibt
sich keine Verschmutzungswirkung.

9. Schadstoffe in für den menschlichen Verzehr be-
stimmtem Fisch und anderen Meeresfrüchten über-
schreiten nicht die im Gemeinschaftsrecht oder in
anderen einschlägigen Regelungen festgelegten
Höchstmengen.

10. Die Eigenschaften und Mengen der Abfälle im
Meer haben keine schädlichen Auswirkungen auf
die Küsten- und Meeresumwelt.

11. Die Einleitung von Energie, einschließlich Un-
terwasserlärm, bewegt sich in einem Rahmen, der
sich nicht nachteilig auf die Meeresumwelt aus-
wirkt.
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Die Europäische Kommission hat in diesem Beschluss
noch einmal betont, der gute Umweltzustand setze vo-
raus, „dass alle betreffenden menschlichen Tätigkeiten
gemäß Artikel 1 der MSRL mit dem Erfordernis, die Mee-
resumwelt zu schützen und zu erhalten, und mit dem Kon-
zept einer nachhaltigen Nutzung von Gütern und Dienst-
leistungen des Meeres heute und durch die künftigen
Generationen in Einklang stehen“ (Europäische Kom-
mission 2010a). Für jeden Deskriptor wurden bis zu sechs
Kriterien genannt, die wiederum anhand von Indikatoren
zu beschreiben sind. Insgesamt hat die Europäische Kom-
mission für die elf Deskriptoren 29 Kriterien und 56 Indi-
katoren festgelegt. 

Eine Besonderheit stellen die Vorgaben für den Deskrip-
tor 3 dar, der den Zustand der kommerziell genutzten
Fisch- und Schalentierbestände betrifft. Dieser Deskriptor
ist der einzige, für den die Europäische Kommission nicht
nur Kriterien und Standards, sondern bereits ein konkre-
tes Ziel formuliert hat. So wurde für das Kriterium 3.1 In-
tensität des Fischereidrucks und den Indikator 3.1.1 fi-
schereiliche Sterblichkeit festgelegt, dass für das
Erreichen des guten Umweltzustands eine fischereiliche
Sterblichkeit (F) erforderlich ist, die unterhalb oder gleich
der liegt, die den höchstmöglichen Dauerertrag ermög-
licht (= FMSY). Für den gleichen Deskriptor wurde außer-
dem das Kriterium 3.2 der Reproduktionskapazität des
Bestandes und der dazugehörige Indikator 3.2.1 Bio-
masse laichreifer Tiere (Spawning Stock Biomass – SSB)
aufgeführt. Die volle Reproduktionskapazität ist gegeben,
wenn die Biomasse an laichreifen Tieren den höchstmög-
lichen Dauerertrag gewährleistet. Mit den beiden Be-
schreibungen des guten Umweltzustands im Kommis-
sionsbeschluss wurde der höchstmögliche Dauerertrag als
Ziel bzw. als Standard für den guten Umweltzustand fest-
gelegt (s. Annex B). In anderen Fällen, wie zum Beispiel
dem Deskriptor 8 zu den Schadstoffbelastungen, wurde
auf bereits rechtsgültige Standards, in diesem Fall aus der
Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) und der
WRRL-Tochterrichtlinie 2008/105/EG, verwiesen.

Maßnahmenprogramme

468. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, bei ihren
Maßnahmenprogrammen das bestehende, den Meeres-
schutz betreffende Gemeinschaftsrecht, wie die WRRL,
die Kommunale Abwasserrichtlinie 91/271/EWG, die Ba-
degewässer-Richtlinie 2006/7/EG sowie sonstige zukünf-
tige Rechtsvorschriften über Umweltqualitätsstandards
im Bereich der Wasserpolitik oder aufgrund internationa-
ler Abkommen, zu berücksichtigen. 

Bei der Erstellung von Maßnahmenprogrammen sind die
Mitgliedstaaten verpflichtet, auch deren soziale und öko-
nomische Auswirkungen einzubeziehen bzw. vor der Ein-
führung der Maßnahmen Folgeabschätzungen einschließ-
lich Kosten-Nutzen-Analysen durchzuführen. 

In Artikel 14 der MSRL werden Ausnahmen genannt, die
die Mitgliedstaaten für das Nicht- oder unvollständige Er-
reichen der Umweltziele und des guten Umweltzustands
geltend machen können. Zu diesen zählen Maßnahmen
und Untätigkeiten, für die die Mitgliedstaaten nicht ver-

antwortlich sind, natürliche Ursachen oder höhere
Gewalt, aber auch Veränderungen der physikalischen Ei-
genschaften der Meeresgewässer aus Gründen übergeord-
neten Interesses, die schwerer wiegen als die Belange des
Meeresschutzes. Letzteres könnte zum Beispiel für
Offshore-Windkraftanlagen oder Gaspipelines zur An-
wendung kommen (MARKUS und SCHLACKE 2009).
In diesen Fällen sind die Mitgliedstaaten aber aufgefor-
dert, Ad-hoc-Maßnahmen zu ergreifen, die der Zielerrei-
chung und der Verhinderung der weiteren Verschlechte-
rung des Umweltzustands dienen. Sie sind aber nicht
verpflichtet, besondere Maßnahmen einzuleiten, wenn
keine erhebliche Gefahr für die Meeresumwelt besteht
bzw. die Kosten der Maßnahmen in keinem angemesse-
nen Verhältnis zu den Umweltgefahren stehen und sofern
keine weitergehenden Verschlechterungen zu erwarten
sind. Die genannten Ausnahmen können somit als Recht-
fertigung für das Nicht-Ergreifen von Maßnahmen heran-
gezogen werden.

Schwächen der Richtlinie

469. Eine der Hauptschwächen der MSRL besteht da-
rin, dass die Verantwortung für die Umsetzung eines
Schutzkonzeptes für die europäischen Meere im hohen
Maße in die Hände der Mitgliedstaaten gelegt wird bzw.
für die Umsetzung nur vage Vorgaben gemacht werden
(SRU 2006). Beispielsweise werden die Mitgliedstaaten,
die sich eine Meeresregion oder Meeresunterregion tei-
len, aufgefordert, ihre Strategien in Kooperation mitei-
nander und auch überregional zu entwickeln, um einen
koordinierten und kohärenten Ansatz zu gewährleisten.
Klare Ausführungen, wie dies erfolgen soll, fehlen aller-
dings. Auch werden in der Richtlinie keine konkretisier-
ten Meeresumweltschutzstandards oder -instrumente ge-
nannt, die die Mitgliedstaaten ergreifen müssen. Im
Anhang VI werden lediglich Maßnahmenfelder aufge-
führt. Dazu zählen auch Managementmaßnahmen zur
zeitlichen und räumlichen Steuerung von Aktivitäten in
den Meeresgewässern, die für die Einrichtung einer
Raumordnung in den Meeresgewässern sprechen. Hin-
sichtlich Meeresschutzgebieten wird lediglich an ver-
schiedener Stelle auf deren besondere Bedeutung hinge-
wiesen (Tz. 497 ff.).

470. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass mit der Rahmen-
richtlinie alleine – entgegen des formulierten Anspruchs –
kein umfassender Schutzansatz geliefert wird (SRU 2006;
SALOMON und KROHN 2006; KNEFELKAMP et al.
2011). Bereits frühzeitig war absehbar, dass die nationa-
len Handlungsspielräume für die Umsetzung von Meeres-
schutzkonzepten zur Erreichung des guten Umweltzu-
stands schnell an ihre Grenzen stoßen und nicht
ausreichen werden, um die wesentlichen Probleme zu be-
heben. Spätestens mit der Festlegung der Maßnahmen-
programme wird sich nach Einschätzung des SRU zeigen,
dass mit der Rahmenrichtlinie alleine die europäische
Meeresschutzstrategie schnell an ihre Grenzen stößt, da
die Sektoren, die den Meeresschutz im besonderen Maße
tangieren, wie zum Beispiel Fischerei, Schifffahrt und
Landwirtschaft, stark international und europäisch regu-
liert werden (Tz. 492 f.).
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In Bezug auf die Fischerei wird in der MSRL sogar expli-
zit darauf hingewiesen, dass Maßnahmen zum Schutz der
Meeresräume einschließlich Fangverbote nur im Rahmen
der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) getroffen wer-
den können. Außerdem verhindern die Normenhierarchie
und die Kompetenzordnung des Gemeinschaftsrechts,
dass Rechtsbereiche wie Gemeinsame Agrarpolitik
(GAP), GFP oder Seeschifffahrt durch mitgliedstaatliche
Maßnahmenprogramme verändert werden (MARKUS
und SCHLACKE 2009). Immerhin wird in der MSRL
aber darauf hingewiesen, dass die bei der Umsetzung
festgelegten Ziele in der anstehenden Reform der GFP
berücksichtigt werden sollen. Außerdem wird in der
MSRL den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt,
der Europäischen Kommission mitzuteilen, wenn ein Pro-
blem nicht mit nationalen Maßnahmen gelöst werden
kann. Der Mitgliedstaat kann dann Empfehlungen für
Maßnahmen auf europäischer oder internationaler Ebene
zur Lösung vorschlagen (Artikel 15 MSRL; s. hierzu
Tz. 493).

471. Wie oben erwähnt, sollen alle Maßnahmen Kosten-
Nutzen-Analysen unterzogen werden (Artikel 12 Ab-
satz 3 Unterabsatz 2 MSRL). Da das Ziel des guten Um-
weltzustands in der Richtlinie festgelegt wurde, wären
aber Kosten-Wirksamkeits-Analysen und nicht Kosten-
Nutzen-Analysen angebracht (SRU 2006). Außerdem er-
öffnet dies einen Bewertungsspielraum, der zu einer Ab-
wertung ökologischer Belange führen kann, insbeson-
dere, da es sehr schwierig und aufwendig ist, den Nutzen
des Schutzes von Biodiversität auch für zukünftige Gene-
rationen zu bewerten. Hier fehlen bisher allgemein eta-
blierte Verfahren, was erhebliche Spielräume in der prak-
tischen Durchführung eröffnet. Demgegenüber sind die
Kosten einer Maßnahme leicht zu ermitteln. Auch kann
die sehr aufwendige Bewertung von Schutzmaßnahmen
diese deutlich verzögern. 

472. Die Vorarbeiten der regionalen Übereinkommen
zum Meeresschutz (z. B. OSPAR- und Helsinki-Überein-
kommen) werden in der MSRL nicht explizit als Grund-
lage für die Erarbeitung der nationalen Meeresschutzstra-
tegien genannt. Es wird aber in der Richtlinie darauf
hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten sich bei der Erar-
beitung von Meeresstrategien auf bestehende Programme
und Maßnahmen einschließlich derer, die im Rahmen der
Strukturen der regionalen Meeresübereinkommen entwi-
ckelt werden, stützen sollen (s. Artikel 6 MSRL). Ebenso
sind bei der Festlegung der Umweltziele die bereits auf
nationaler, europäischer und internationaler Ebene ver-
einbarten Ziele für die Meeresregionen und -unterregio-
nen zu berücksichtigen (s. Tz. 489). Die Chance, mit der
MSRL aufgrund der Rechtsverbindlichkeit und Sank-
tionsbewährung des Europarechts zur Umsetzung der
Ziele und Vereinbarungen der internationalen Meeres-
schutzübereinkommen beizutragen, wurde aber mit der
Richtlinie in der bestehenden Form versäumt (SALOMON
und KROHN 2006).

Fazit

473. Obwohl in der MSRL darauf hingewiesen wird,
dass sie zur Kohärenz und zur Einbeziehung der Umwelt-
belange in alle relevanten Politikbereiche beitragen will,

liefert sie noch kein integrierendes Gesamtkonzept, das
die bisherigen Defizite der sektoral und auf europäischer
und nationaler Ebene zersplitterten, den Meeresschutz be-
treffenden Politiken auflöst (SRU 2006). Trotz allem ist
die MSRL aber auch mit erheblichen Chancen verbun-
den. Die Stärke der MSRL liegt insbesondere darin, dass
sie die Mitgliedstaaten verpflichtet, nach einem ambitio-
nierten Fahrplan umfassende Strategien zum Schutz der
Meere zu erarbeiten und umzusetzen. Mit den in der
Richtlinie genannten elf qualitativen Deskriptoren, die
durch Standards und Indikatoren ergänzt wurden, wird er-
freulicherweise das gesamte Spektrum der Meeresbelas-
tung abgedeckt und somit auch zum Ergreifen von
Schutzmaßnahmen in diesen Handlungsfeldern aufgefor-
dert (KNEFELKAMP et al. 2011). Wesentlich wird es
sein, bei der Umsetzung der MSRL diese Chancen zu nut-
zen, um den ambitionierten Meeresschutz weiter voran-
zubringen. 

8.3.2 Umsetzung der Richtlinie in Deutschland

474. Bereits im Jahr 2008 hat die Bundesregierung eine
„nationale Strategie für die nachhaltige Nutzung und den
Schutz der Meere“ verabschiedet, in der sie sich den Zie-
len der MSRL verpflichtet und sich für einen umfassen-
den Schutz der Meere ausspricht (BMU 2008). Umge-
setzt wurde die MSRL in Deutschland mit dem Gesetz
zur Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie.
Zudem waren Änderungen im Wasserhaushaltsgesetz
(WHG), im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und
im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) erforderlich. Außerdem wurden bereits im Okto-
ber 2011 die Entwürfe für die für Mitte 2012 vorgesehe-
nen Berichte über die Anfangsbewertung, die Beschrei-
bung eines guten Umweltzustands und die Festlegung
von Umweltzielen für die deutsche Nord- und Ostsee in
das Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren gegeben
(s. Tz. 478 ff.).

8.3.2.1 Institutionelle und personelle 
Anforderungen

475. In Deutschland liegt die Federführung für die Um-
setzung der MSRL beim Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU). Weitere zu-
ständige Ressorts sind das Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), das Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BMELV) sowie die untergeordneten
Behörden Umweltbundesamt (UBA), Bundesamt für Na-
turschutz (BfN), Bundesamt für Seeschifffahrt und Hy-
drographie (BSH) und das Johann Heinrich von Thünen-
Institut, Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume,
Wald und Fischerei (vTI). Zudem besitzen insbesondere
die an der Küste von Nord- und Ostsee gelegenen Bun-
desländer Zuständigkeiten, die Meeresnutzung und
-schutz betreffen. 

Die Umsetzung der MSRL ist mit einem erheblichen Ar-
beitsaufwand für die zuständigen Behörden verbunden,
der auch bei starkem persönlichem Engagement der Mit-
arbeiter ohne zusätzliche personelle Kapazitäten nicht zu
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bewältigen ist. Zur Erfüllung der Berichtspflichten und
sonstigen Schritte der Umsetzung stehen in Deutschland,
weil eine finanzielle Unterstützung der Umsetzung bisher
strikt abgelehnt wurde, aber keine zusätzlichen personel-
len Ressourcen zur Verfügung (Deutscher Bundestag
2011a). Deshalb wird für die Bearbeitung Personal bean-
sprucht, das eigentlich für andere, ebenfalls dringliche
Aufgaben benötigt wird.

Aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Behörden,
die an der Umsetzung beteiligt sind, und basierend auf
der Vorgabe der MSRL, eine oder mehrere zuständige
Stellen für die Zusammenarbeit und Koordinierung zu be-
nennen (Artikel 7 Absatz 1 MSRL), wird nun – auf
Grundlage eines Verwaltungsabkommens – ein räumlich
am BSH in Hamburg angesiedeltes Sekretariat eingerich-
tet. Dieses soll die Umsetzung der Richtlinie koordinieren
(Deutscher Bundestag 2011a). Damit wird die bisher
weitgehend formlose Kooperation der an der Umsetzung
der MSRL beteiligten Behörden stärker institutionalisiert.
Bei der Einrichtung des Sekretariats werden die jeweili-
gen Rechte und Pflichten ausbalanciert und schriftlich fi-
xiert. Die Einrichtung des Sekretariats wird durch den
Umstand erschwert, dass dessen personelle und mate-
rielle Ausstattung vollständig aus den ohnehin sehr knapp
bemessenen Ressourcen der vorhandenen Behörden ge-
speist werden muss. Zurzeit scheint es sinnvoll abzuwar-
ten, welche Erfahrungen mit dem Sekretariat zur Koordi-
nation der Umsetzung der MSRL gemacht werden. Wenn
sich diese Institution bewährt, sollte sie in Zukunft weiter
ausgebaut werden.

476. Eine Möglichkeit, die Belange der Meere institu-
tionell stärker zu integrieren, wäre die Einrichtung einer
für den gesamten Komplex der Meeresnutzung und des
Meeresschutzes kompetenten administrativen Struktur in
Form eines Meeresbundesamtes. Mit einer derartigen Be-
hörde wäre auch die Chance verbunden, die Meerespoli-
tik und den Meeresschutz zu stärken, indem hierfür eine
verantwortliche Institution bestünde, die sich für das
Thema stark macht und dieses auch in der Öffentlichkeit
kommuniziert. Weitere positive Effekte könnten durch
die Zusammenführung der in verschiedenen Fachbehör-
den zersplitterten Kompetenzen für Meeresschutz und
Meeresnutzung erzielt werden, um somit unter anderem
Kooperationen sowie den Austausch und die Zusammen-
führung von Daten zu vereinfachen. Ein Nachteil eines
Meeresbundesamtes bestünde darin, dass innerhalb eines
solchen Amtes Umweltaspekte im Fall einer personell
und finanziell unzureichenden Ausstattung gegenüber an-
deren Ressorts geschwächt würden. Außerdem sind für
einige Belange und Belastungen, die die Meere betreffen,
auch Verursacher an Land verantwortlich, die nicht in den
Zuständigkeitsbereich eines Meeresbundesamtes fallen
würden. Andere Bereiche des Meeresschutzes betreffen
wiederum Länderkompetenzen. Somit müssten auch für
eine derartige Behörde neue Schnittstellen geschaffen
werden. Überdies ist mit der Gründung einer solchen Be-
hörde die Gefahr einer sinkenden Transparenz von Ent-
scheidungen verbunden, da viele Abwägungsprozesse
von Schutz- und Nutzungsinteressen unter einem Dach
vollzogen würden, mit dem Risiko, dass die Öffentlich-

keit keine Kenntnis über die damit verbundenen Kon-
flikte erlangt. Zu klären wäre zudem, welchem Ressort
ein Meeresbundesamt zu unterstellen wäre. 

477. Der SRU sieht sowohl Chancen als auch Risiken,
die mit der Einrichtung eines Meeresbundesamtes ver-
bunden wären. Für eine Stärkung des Meeresschutzes
wäre es notwendig, dieses unter das Primat der nachhalti-
gen Meeresnutzung und des Meeresschutzes zu stellen,
daher wäre eine Ansiedlung des Amtes am BMU vor-
zugswürdig. Die Bundesregierung sollte ernsthaft über-
prüfen, welche Chancen mit der Einrichtung eines Mee-
resbundesamtes insbesondere für die Stärkung der
Belange der Meere einschließlich deren nachhaltigen
Nutzung und der Erhaltung der marinen Ökosysteme ver-
bunden sind. 

8.3.2.2 Stand der Umsetzung

478. Die ersten Schritte der Umsetzung der MSRL, die
sich derzeit in der Bearbeitung befinden, betreffen: 

– die Ermittlung des Ist-Zustands der Meeresgewässer, 

– die Festlegung des Soll-Zustands bzw. des guten Um-
weltzustands und 

– die Festlegung von Umweltzielen und dazugehöriger
Indikatoren, die als Maßstab zur Erreichung eines gu-
ten Umweltzustands dienen. 

Bis Juli 2012 müssen die Aktivitäten hierzu abgeschlos-
sen und für jeden der drei Arbeitsschritte ein Bericht an
die Europäische Kommission gesendet werden. Die Ent-
würfe der ersten drei Berichte (jeweils für Nord- und Ost-
see) für die Umsetzung der MSRL in Deutschland wur-
den Mitte Oktober 2011 in das Verfahren zur Beteiligung
der Öffentlichkeit gegeben, welches Mitte April 2012 en-
dete. 

479. Die Darstellung des Ist-Zustands umfasst die Be-
schreibung des physikalischen, chemischen und biologi-
schen Zustands der Meeresgewässer bzw. des deutschen
Teils der Nord- und Ostsee sowie der Lebensraumtypen
und der Hydromorphologie. Des Weiteren müssen anhand
der indikativen Liste die Belastungen und Eingriffe der
beiden Meeresräume und deren Folgen für die marinen
Ökosysteme dargestellt und eine sozio-ökonomische
Analyse durchgeführt werden. Die Datenlage für die Küs-
tengewässer wird als relativ gut eingeschätzt, dagegen
fehlen Kenntnisse über die küstenfernen Gewässer. Für
den Entwurf der Anfangsbewertung der deutschen Mee-
resgewässer wurde auf vorliegende Arbeiten beispiels-
weise zur Umsetzung der WRRL oder der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) zurück-
gegriffen und der Zustand aufgrund der bestehenden Da-
tenlücken mehr argumentativ als quantitativ festgestellt
(Bund-Länder Messprogramm 2011a; 2011b).

Anhand der beiden Berichtsentwürfe zeigt es sich, dass
bisher für keines der zu bewertenden Ökosystemmerk-
male der gute Umweltzustand vorliegt (s. Tab. 8-1). In
zwei Fällen konnte aufgrund fehlender Bewertungsver-
fahren keine Bewertung vorgenommen werden. Ähnli-
ches gilt auch für die verschiedenen Belastungsarten.

Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie als zentrales Instrument



284

Beispielsweise konnten physische Verluste und Schädi-
gungen, physikalische Störungen sowie systematische
und/oder absichtliche Freisetzung von Stoffen nicht be-
wertet werden. Somit fehlen in einigen Bereichen noch
etablierte Verfahren, um den Zustand bzw. den Grad der
Belastung der heimischen Meere bewerten zu können. 

Die Bewertung des Ist-Zustands der Meere muss nach
den Vorgaben der MSRL alle sechs Jahre wiederholt wer-
den, unter anderem um diese an den Stand der Wissen-
schaft anzupassen. Für die zukünftigen Bewertungen
wird es notwendig sein, zusätzliche Daten, welche zum
Beispiel mithilfe der noch zu etablierenden Monitoring-

programme generiert werden, einfließen zu lassen, um die
Vorgaben der MSRL vollständig zu erfüllen. 

Ein weiterer Bewertungsschritt umfasst die wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Analyse der aktuellen Nutzun-
gen der Meeresgewässer sowie die Abschätzung der
Folgekosten für eine weitere Verschlechterung der Mee-
resumwelt (KRAUSE et al. 2011a).

480. Die Beschreibung des guten Umweltzustands ist
ein weiterer Schritt in der ersten Phase der Umsetzung der
MSRL. Sie baut auf die Anfangsbewertung der Meeres-
gewässer auf und ist an den in der Richtlinie genannten

Ta b e l l e  8 - 1

Entwurf Anfangsbewertung deutsche Nord- und Ostsee

Nordsee Ostsee

Belastungs-
merkmal Zustand

Hauptbelastungen 
bzw. -verursacher Zustand

Hauptbelastungen 
bzw. -verursacher

Biotoptypen GEZ nicht für alle 
Lebensräume erreicht

Vielfältige Belastun-
gen

GEZ nicht für alle 
Lebensräume erreicht

Vielfältige Belastun-
gen

Phytoplankton GES nicht erreicht Nähr- u. Schadstoff-
einträge, biol. Störun-
gen u. Klimawandel

GES nicht erreicht Insb. Nähr- u. Schad-
stoffeinträge, biol. Stö-
rungen u. Klimawan-
del

Zooplankton Nicht bewertbar Nähr- u. Schadstoff-
einträge, biol. Störun-
gen u. Klimaänderun-
gen

Nicht bewertbar Nährstoffeinträge u. 
Klimaänderungen

Makrophyten (mehr-
zellige, größere 
Wasserpflanzen)

GES nicht erreicht Nährstoffeinträge u. 
Bodenfischerei

GES nicht erreicht Nährstoffeinträge, 
Substratentnahme u. 
Bodenfischerei

Makrozoobenthos 
(größere, am Grund 
lebende Tiere)

GES nicht erreicht Nährstoffeinträge u. 
Bodenfischerei

GES nicht erreicht Nährstoffeinträge, 
Substratentnahme u. 
Bodenfischerei

Fische GES nicht erreicht Fischerei, Klimawan-
del u. Nährstoffein-
träge

GES nicht erreicht Fischerei, Klimawan-
del u. Nährstoffein-
träge

Marine Säugetiere GES nicht erreicht Fischerei, Schadstoff-
einträge u. Unterwas-
serschall

GES nicht erreicht Fischerei, Schadstoff-
einträge u. Unterwas-
serschall

Seevögel GES nicht erreicht Fischerei, Schiffsver-
kehr, Müll u. Jagd

GES nicht erreicht Fischerei, Schiffsver-
kehr, Bauwerke, Sand- 
u. Kiesabbau, Müll u. 
Jagd

Nicht einheimische 
Arten und mikro-
bielle Pathogene

Nicht bewertbar Nicht bewertbar

GEZ = Guter Erhaltungszustand (auf Biotope bezogen)
GES = Guter Umweltzustand (Good Environmental Status)
Quelle: Bund-Länder Messprogramm 2011a; 2011b
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Deskriptoren und den dazugehörigen Kriterien und Indi-
katoren zu orientieren (s. Tz. 467).

Die von der Europäischen Kommission aufgeführten In-
dikatoren sind zum Teil recht vage formuliert. Die Mit-
gliedstaaten stehen vor der Herausforderung, dass sie die
Indikatoren innerhalb von zwei Jahren operationalisieren,
das heißt Grenzwerte oder Trends festlegen müssen, ab
denen von einem guten Umweltzustand gesprochen wer-
den kann. Aufgrund der unzureichenden Datenlage und
fehlender Bewertungsverfahren wird es den Mitgliedstaa-
ten im vorgesehenen Zeitraum wahrscheinlich nicht ge-
lingen, für alle Kriterien und Indikatoren den guten Um-
weltzustand zu beschreiben. Beispielsweise ist in der
MSRL der Lärm als eine „neue“ Belastung aufgenommen
worden, über die bisher nur sehr wenige Erkenntnisse ge-
schweige denn ausreichend Daten für eine Bewertung
vorliegen. In solchen Fällen ermöglicht es die Richtlinie
den Mitgliedstaaten auf bereits bestehende Zustandsziele,
soweit vorhanden, Bezug zu nehmen (KRAUSE et al.
2011a).

481. So wurde auch für die Erstellung der Berichtsent-
würfe für die Beschreibungen des guten Umweltzustands
der deutschen Nord- und Ostsee auf bereits vorliegende
Zustandsbeschreibungen zurückgegriffen. Diese stammen
unter anderem aus dem Seerechtsübereinkommen, der
CBD, dem OSPAR-Übereinkommen, der Vogelschutz-
richtlinie 2009/147/EG, der FFH-Richtlinie sowie der
WRRL und ihrer Tochterrichtlinie. Erwartungsgemäß
war es aufgrund einer eingeschränkten Datenlage und
fehlender Bewertungsverfahren bzw. operationalisierter
Kriterien und Indikatoren in den beiden Berichten noch
nicht möglich, für alle Kriterien und Indikatoren der elf
Deskriptoren spezifische Grenz- oder Schwellenwerte
oder andere Quantifizierungen zur Beschreibung des gu-
ten Umweltzustands zu nennen. Dies betrifft zum Bespiel
den Eintrag von Müll und Lärm. Auch konnte noch keine
integrierte Bewertung bzw. Festlegung des guten Um-
weltzustands vorgenommen werden (Bund-Länder Mess-
programm 2011d; 2011c). Die Festlegung des guten Um-
weltzustands gestaltet sich als sehr anspruchsvoll.
Folglich ist eine europaweite Harmonisierung der Defini-
tionen des guten Umweltzustands wahrscheinlich erst in
Zukunft realisierbar. Dieses Problem hätte durch konkre-
tere Mindeststandards auf europäischer Ebene verhindert
werden können. 

482. Der dritte, Mitte 2012 vorzulegende Bericht be-
trifft die Festlegung von Umweltzielen. Diese dienen laut
MSRL dazu, menschliches Handeln unter der Vorgabe
des Ökosystemansatzes und der Vorsorge zu steuern und
eine Verschlechterung des Zustands der Meeresumwelt zu
verhindern. Damit überprüft werden kann, ob die Ziele
erreicht werden, sollen messbare Indikatoren festgelegt
werden (s. Artikel 10 MSRL). Zu berücksichtigen sind
die indikativen Listen der Belastungen und Auswirkun-
gen sowie Merkmale zur Festlegung von Umweltzielen
(s. Anhang IV MSRL). Die Ziele dienen als Richtschnur
zur Erreichung des guten Umweltzustands. Der Unter-
schied zwischen der Beschreibung des guten Zustands der
Meeresumwelt und der Festlegung von Umweltzielen ist

nicht eindeutig definiert. Die Umweltziele werden durch
operative Ziele konkretisiert, welche oftmals direkt an
eine Schutzmaßnahme gekoppelt sind. Überdies können
Zwischenziele formuliert und gegebenenfalls Referenz-
punkte genannt werden. Die Umweltziele sind der
Schlüssel zu den Maßnahmenprogrammen. 

Da die wesentlichen Belastungen von Nord- und Ostsee
bekannt sind, ist es jedenfalls möglich, Ziele für diese
grob zu umreißen. Viele Umweltziele beziehen sich auf
mehrere Kriterien und Indikatoren, somit sind weit weni-
ger Umweltziele als Indikatoren zu formulieren. Zur
Überprüfung der Erreichung der Umweltziele sollen so-
genannte Performance-Indikatoren herangezogen wer-
den, wobei wahrscheinlich viele der für die Bewertung
des Zustands verwendeten Belastungsindikatoren wieder
aufgegriffen werden (KRAUSE et al. 2011a). Umwelt-
ziele, die bereits auf nationaler, gemeinschaftlicher oder
internationaler Ebene für die gleichen Gewässer festge-
legt wurden, sollen berücksichtigt werden (s. Artikel 10
MSRL). 

483. Ähnlich wie bei der Beschreibung des guten Um-
weltzustands wird auch bei den operativen Umweltzielen
in den beiden Berichtsentwürfen für die deutsche Nord-
und Ostsee stark auf Bestehendes verwiesen. Dies betrifft
insbesondere die oben genannten rechtlichen Regelungen
und die Beschlüsse, die im Rahmen der regionalen Kon-
ventionen getroffen wurden. Aufgrund der großen Wis-
senslücken über Ökosysteme und deren Belastungen
müssen die Umweltziele in Zukunft stetig an den Zu-
wachs an Wissen angepasst werden (Bund-Länder Mess-
programm 2011f; 2011e).

Für die Nordsee wurden bereits folgende Ziele vorge-
schlagen, die allerdings nur als Richtschnur zur Errei-
chung des guten Umweltzustands zu bewerten sind und
anhand von operativen Zielen spezifiziert werden (Bund-
Länder Messprogramm 2011e):

– Meere ohne signifikante Beeinträchtigung durch anth-
ropogene Eutrophierung,

– Meere ohne Verschmutzung durch Schadstoffe,

– Meere ohne Beeinträchtigung der marinen Arten und
Lebensräume durch die Auswirkungen menschlicher
Aktivitäten,

– Meere mit nachhaltig und schonend genutzten Res-
sourcen,

– Meere ohne Belastung durch Abfall,

– Meere ohne Beeinträchtigung durch anthropogene
Energieeinträge,

– Meere mit natürlichen hydrografischen Bedingungen.

Die einzelnen Ziele haben immer Bezug zu verschiede-
nen der elf in der MSRL genannten Deskriptoren. Für je-
des einzelne Ziel wurden operative Ziele spezifiziert, zum
Beispiel für die Beendigung der Eutrophierung:

– Nährstoffeinträge über die Flüsse sind weiter zu redu-
zieren: Verwiesen wird auf die Reduzierungsvorgaben
in den Maßnahmenprogrammen der Bewirtschaf-
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tungspläne der WRRL. Überwachungsindikatoren
sind die Nährstoffkonzentrationen am limnisch-mari-
nen Übergangspunkt der in die Nordsee mündenden
Flüsse.

– Nährstoffe über Ferneinträge aus anderen Meeresge-
bieten sind zu reduzieren: Es wird auf die regionale
Zusammenarbeit zum Meeresschutz verwiesen. Indi-
katoren sind der Import von Stickstoff und Phosphor
sowie die räumliche Verteilung von Stickstoff und
Phosphor im Seewasser. 

– Nährstoffeinträge aus der Atmosphäre sind weiter zu
reduzieren: Indikatoren sind die jeweiligen Emissions-
bzw. Depositionswerte von Stickstoffverbindungen
auf die Meeresoberfläche.

Im Rahmen der Arbeit der OSPAR-Kommission ist ge-
plant, Reduktionsziele für das Erreichen des OSPAR-
Ziels „einer gesunden Meeresumwelt, in der keine Eutro-
phierung auftritt“ zu erarbeiten. In dem Berichtsentwurf
zu den Umweltzielen für die Ostsee wird auf den
HELCOM Ostsee-Aktionsplan verwiesen, in dem bereits
Nährstoffreduktionsziele festgelegt wurden (Bund-Län-
der Messprogramm 2011f). In diesem Zusammenhang hat
sich Deutschland verpflichtet, seine Nährstoffeinträge in
die Ostsee bis 2016 um 240 t für Phosphor und 5.620 t für
Stickstoff zu verringern. Außerdem soll überprüft wer-
den, ob die in den Maßnahmenprogrammen der WRRL
festgelegten Nährstoffminderungsziele ausreichen, um in
den deutschen Meeresgewässern einen guten Umweltzu-
stand zu erreichen. 

484. Ein weiteres Beispiel für ambitionierte Ziele in den
Berichtsentwürfen ist die Bewirtschaftung lebender Res-
sourcen. Vorgesehen ist, alle genutzten Fischbestände
nach dem Ansatz des höchstmöglichen Dauerertrags (ma-
ximum stustainable yield – MSY) zu bewirtschaften. Als
Indikatoren hierfür werden zum einen die fischereiliche
Sterblichkeit (FMSY) und zum anderen der Fangmenge-
Biomasse-Quotient genannt. Außerdem sollen die Be-
stände befischter Arten eine mehr oder minder natürliche
Alters- und Größenstruktur aufweisen. Die entsprechen-
den Indikatoren betreffen die Längenverteilung in der
Population und die mittlere Größe der Individuen beim
Erreichen der Reproduktionsreife. Darüber hinaus wird
das Ziel formuliert, dass die Fischerei die Ökosysteme
beispielsweise durch Grundschleppnetze und Rückwürfe
nicht beeinträchtigen soll. Bei der Umsetzung der fische-
reilichen Ziele wird auf die begrenzten Handlungsmög-
lichkeiten der Mitgliedstaaten bzw. Deutschlands hinge-
wiesen und Hoffnungen in die anstehende Reform der
GFP gelegt (Bund-Länder Messprogramm 2011f; 2011e;
SRU 2011a).

485. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass angesichts
des ambitionierten Zeitplans bereits die ersten Umset-
zungsschritte der MSRL für die Mitgliedstaaten eine
große Herausforderung darstellen. Auch ist mit einem
erheblichen Koordinierungsaufwand zwischen den betei-
ligten Behörden zu rechnen. Positiv an den bereits vor-
liegenden Berichtsentwürfen für die deutschen Meeresge-
biete ist insbesondere, dass durchaus ambitionierte

operative Ziele aufgegriffen wurden. Aus Sicht des SRU
ist es dringend erforderlich, dass dieses hohe Zielniveau
auch in den endgültigen Versionen der Berichte beibehal-
ten wird. 

8.3.3 Kooperation auf europäischer Ebene und 
Umsetzung eines regionalen Ansatzes

486. Nach der MSRL sind die Mitgliedstaaten einer
Meeresregion bzw. -unterregion aufgefordert, ihre Mee-
resschutzstrategien in Kooperation miteinander zu ent-
wickeln. Dieser Schritt ist wichtig, um in einer Meeres-
region einheitliche bzw. aufeinander abgestimmte
Meeresschutzstrategien in Bezug auf Bewertung, Monito-
ring, Zielsetzung und Maßnahmen zu gewährleisten. 

Für die Umsetzung der MSRL wurde auf EU-Ebene eine
Umsetzungsplattform (Common Implementation Strategy –
CIS) eingerichtet, die von den Direktoren für Meeresfra-
gen geleitet wird (Europäische Kommission 2011b). In
Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Umwelt und
der Generaldirektion Maritime Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Kommission koordinieren sie die in den Mit-
gliedstaaten vorzunehmenden Maßnahmen zur Umset-
zung der MSRL. Dafür wurden unter anderem eine
Meeresstrategie-Koordinierungsgruppe und drei Arbeits-
gruppen – zum guten Umweltzustand, zum Austausch
von Daten, Informationen und Kenntnissen sowie zur
ökonomischen und sozialen Bewertung – geschaffen (Eu-
ropäische Kommission 2011a).

487. Die Erarbeitung einer nationalen Strategie zum
Meeresschutz erfolgt in den EU-Staaten in unterschiedli-
chem Tempo. So forderte die Europäische Kommission
Estland, Griechenland, Finnland und Malta im Januar
2011 sowie Frankreich und Irland im April 2011 auf, den
EU-Vorschriften zur Erarbeitung einer Strategie zum
Schutz ihrer Meere nachzukommen. Diese Länder hatten
es bis dahin versäumt, die Kommission über die rechtli-
che Umsetzung der MSRL zu informieren, die bis 15. Juli
2010 abgeschlossen sein sollte („Umwelt: Mahnschreiben
an Estland, Griechenland, Finnland und Malta wegen
Mängeln beim Schutz der Meeresumwelt“, Pressemittei-
lung der Europäischen Kommission vom 27. Januar
2011).

488. Ein weiteres Problem stellen, wie bereits dargelegt,
die vagen Vorgaben der MSRL dar. Diese lassen zum Bei-
spiel einen relativ breiten Interpretationsspielraum bezüg-
lich des guten Umweltzustands zu, weshalb sich bereits
abzeichnet, dass es auf europäischer Ebene zu Unter-
schieden bei den Definitionen kommen wird. Während
einige Mitgliedstaaten sehr ambitionierte Ziele mit dem
guten Umweltzustand verbinden, begnügen sich andere
damit, den aktuellen Status quo dem guten Umweltzu-
stand gleichzusetzen (IRMER et al. 2010b, S. 16). Bis-
lang ist offen, ob und wie diese Kontroverse gelöst wer-
den kann. 

489. Die MSRL sieht vor, dass für eine bessere Koordi-
nation und Regionalisierung bei der Umsetzung beste-
hende Strukturen genutzt werden. Dabei sind die Mit-
gliedstaaten angehalten, sich so weit möglich auf
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einschlägige bestehende Programme und Maßnahmen,
die im Rahmen von Strukturen internationaler Überein-
kommen, wie zum Beispiel den regionalen Meeresüber-
einkommen, entwickelt werden, zu stützen (Artikel 6
MSRL). Abgesehen von der mangelnden Verbindlichkeit
dieser Verpflichtung fehlt sowohl eine Aufforderung, die
Ziele und Maßnahmen der internationalen Meeresschutz-
konventionen aufzugreifen, als auch eine Konkretisie-
rung, wie die regionale Zusammenarbeit koordiniert wer-
den soll. Der oben genannte CIS-Prozess ist jedoch ein
wichtiger Schritt der Strukturierung. Außerdem bietet es
sich aus Sicht des SRU an, die im Rahmen der internatio-
nalen Meeresschutzabkommen eingerichteten Arbeits-
gruppen zu nutzen. Zum Beispiel existiert für die
OSPAR-Region bereits eine Arbeitsgruppe (ICG-MSFD),
bei der geplant ist, dass sie die koordinierenden Arbeiten
zur MSRL im Bereich des Nordostatlantiks übernimmt. 

Da die Ostsee schon frühzeitig als Pilotregion für die
Umsetzung der MSRL ins Gespräch gebracht wurde und
der im Rahmen der Arbeit von HELCOM verabschiedete
Aktionsplan (Baltic Sea Action Plan – BSAP) sehr fort-
schrittlich ist („Baltic Sea to become a pilot area under
the EU Marine Strategy Framework Directive“,
HELCOM-Pressemitteilung vom 5. Dezember 2008),
bietet sich eine Anknüpfung an diese Vorarbeiten an. Die
Unterzeichnerstaaten des Helsinki-Übereinkommens ha-
ben diesem Modellcharakter des BSAP für eine zügige
und erfolgreiche Umsetzung der Richtlinie zugestimmt
(„HELCOM action plan is seen as a pilot project under
the EU Marine Strategy Framework Directive“,
HELCOM-Pressemitteilung vom 29. April 2009). Die
beiden Projekte HELCOM-CORESET und HELCOM-
TARGREV, die der Weiterentwicklung bzw. Umsetzung
des BSAP dienen, haben zusätzlich den Anspruch, diese
Arbeiten an die Umsetzung der MSRL anzuknüpfen. Mit
HELCOM-CORESET sollen insbesondere Indikatoren
für die Biodiversität und für Schadstoffe erarbeitet wer-
den, die mit quantitativen Zielen zur Bewertung des mari-
nen Lebensraumes anhand der ökologischen Ziele
verbunden sind. Das TARGREV-Projekt dient der Festle-
gung von Zielen für die Eutrophierung, die wiederum von
den Mitgliedstaaten bei der Erarbeitung von Zielen des
guten Umweltzustands aufgegriffen werden können. So
hat sich beispielsweise HELCOM bereits auf die folgen-
den fünf Ziele hinsichtlich Eutrophierung geeinigt: Nähr-
stoffkonzentrationen nahe natürlicher Werte, klares Was-
ser, natürliches Vorkommen von Algenblüten, natürliche
Verbreitung von Pflanzen und Tieren und unter natürli-
chen Bedingungen zu erwartender Sauerstoffgehalt. Für
diese Ziele sollen verschiedene Indikatoren gefunden und
dafür quantitativ Zielwerte festgelegt werden (HELCOM
o. J. b). Ein weiteres Projekt, das sich den Fischpopulatio-
nen an den Küsten widmet, dient ebenfalls der Umset-
zung des BSAP und der MSRL. Ziel des Vorhabens ist
die Bewertung des Zustands der küstennahen Fischle-
bensgemeinschaften anhand von Indikatoren sowie die
Erarbeitung von Zielen und Maßnahmenprogrammen zur
Erreichung des guten Umweltzustands (HELCOM
o. J. a).

490. Insgesamt ist festzuhalten, dass eine regionale Ab-
stimmung zur Umsetzung der MSRL zwischen den Mit-
gliedstaaten nicht einfach werden wird. Unter anderem
auch deshalb sind die Arbeiten und Strukturen, die im
Rahmen der regionalen Meeresschutzkonventionen er-
folgten bzw. geschaffen wurden, eine wichtige und sehr
hilfreiche Grundlage. Zukünftig sollte deshalb auf beste-
hende Strukturen zugegriffen und die bereits von
OSPAR-Kommission und HELCOM verabschiedeten
Ziele und Maßnahmen in der Umsetzung der MSRL so-
weit wie möglich aufgegriffen werden. Insbesondere da
sich die Unterzeichnerstaaten der regionalen Konventio-
nen bereits auf diese Ziele geeinigt haben, spricht alles
dafür, diese in die Ausgestaltung der MSRL einfließen zu
lassen. Dies erleichtert zum einen die Umsetzung der
MSRL, zum anderen können die im Rahmen der regiona-
len Konventionen getroffenen Vereinbarungen dadurch
eine größere Verbindlichkeit erlangen.

491. Bisher macht die Europäische Kommission keinen
intensiven Gebrauch von der Möglichkeit, die Umset-
zungsprozesse zu begleiten, zu steuern und zu harmoni-
sieren, sondern belässt es bei einer eher weichen Koordi-
nierung der Prozesse. Spätestens wenn es sich abzeichnen
sollte, dass eine eigenverantwortliche Zusammenarbeit
und die Umsetzung eines regionalen Ansatzes nicht gelin-
gen, sollte die Kommission aber entsprechende Vorgaben
erarbeiten. 

8.3.4 Verankerung des Meeresschutzes in 
relevante Sektorpolitiken

492. Bei der Umsetzung der MSRL ist die Frage nach
den Maßnahmen zentral, die in Zukunft im Rahmen die-
ser Richtlinie getroffen werden können, um das Ziel eines
guten Umweltzustands in den Meeren zu erreichen. Dabei
fällt der Blick zwangsläufig auf die bereits genannten
Hauptbelastungen und die Hauptverursacher, das heißt
die Fischerei, die Nährstoffeinträge aus der Landwirt-
schaft und die Belastungen durch die Seeschifffahrt. In
den genannten Bereichen bzw. Sektoren bestehen, wie be-
reits dargestellt, für die nationale Ebene nur begrenzte
Handlungsspielräume (s. Tz. 473). Die Fischerei betref-
fenden Instrumente sind in der GFP geregelt. Hinsichtlich
des Eintrags von Nährstoffen ist insbesondere die GAP
relevant, aber auch die Nitratrichtlinie 91/676/EWG bzw.
deren nationale Umsetzung in der Düngeverordnung
(DüV). Nach Einschätzung des SRU reichen die in den
Sektorpolitiken getroffenen Regelungen aber in keiner
Weise aus, um das Ziel der MSRL zu erreichen. Deshalb
sind weitergehende Maßnahmen und eine stärkere Ein-
bindung dieser Politiken in den Meeresschutz erforder-
lich. Im Vordergrund stehen dabei die anstehenden Refor-
men in der GAP und der GFP, für die der SRU erst
kürzlich Empfehlungen veröffentlicht hat (SRU 2009;
2011a).

493. Es bleibt die Frage, wie die Umsetzung der MSRL
dazu beitragen kann, den Meeresschutz in den genannten
Politiken zu verankern. Die Mitgliedstaaten haben im
Rahmen der Berichtspflichten die Möglichkeit, die zum
Beispiel durch die Fischerei oder Landwirtschaft verur-
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sachten Umweltprobleme zu adressieren, indem sie die
Belastungen beschreiben und Ziele ableiten. Fehlt den
Mitgliedstaaten die Kompetenz, in einem Problemfeld
selbst aktiv zu werden, so können sie dies – auch gemein-
sam mit anderen Mitgliedstaaten – der Europäischen
Kommission und weiteren relevanten Organisationen
mitteilen und diese zum Handeln auffordern (s. Artikel 13
Absatz 5, Artikel 15 MSRL). Darüber hinaus können von
den Mitgliedstaaten auch Maßnahmen auf gemeinschaft-
licher Ebene vorgeschlagen werden. Die Europäische
Kommission muss innerhalb von sechs Monaten auf diese
Initiativen reagieren und diese, wenn sie dem Europäi-
schen Parlament und dem Europäischen Rat entsprechend
Vorschläge unterbreitet, berücksichtigen (s. Artikel 15
MSRL). 

Auf diesem Umweg besteht eine Möglichkeit, Verände-
rungen in der GFP und der GAP über die MSRL zu ini-
tiieren. Inwieweit auf diesem Wege auch Einfluss auf in-
ternationale Prozesse beispielsweise bei der IMO für
Umweltschutzmaßnahmen in der Seeschifffahrt genom-
men werden kann, bleibt abzuwarten. Eine große Bedeu-
tung kommt den im Rahmen der MSRL verabschiedeten
Zielen zu, die aufgrund ihrer Rechtsverbindlichkeit dazu
führen sollten, entsprechenden politischen Handlungs-
druck aufzubauen. Deshalb ist es von besonderer Bedeu-
tung, dass bei der Umsetzung der MSRL ambitionierte
Ziele vereinbart werden. 

8.3.5 Anknüpfung an und Vergleich mit der 
Wasserrahmenrichtlinie

494. Die MSRL knüpft räumlich und konzeptionell an
die WRRL an (HEISKANEN et al. 2011; Europäische
Kommission – Generaldirektion Umwelt 2012). Sie greift
den bereits in der WRRL erhobenen Anspruch einer inte-
grativen Betrachtung der verschiedensten Nutzungen der
Gewässer auf. Beide Richtlinien folgen einem weitge-
hend holistischen Ansatz, das heißt, sie betrachten neben
der chemischen Belastung der Gewässer auch andere Be-
lastungen durch menschliche Nutzungen. Sowohl WRRL
als auch MSRL stützen sich auf den Ökosystemansatz so-
wie das Konzept des adaptiven Managements. Mit der
WRRL begann ein Paradigmenwechsel in der europäi-
schen Wasserpolitik weg von einer sektoralen hin zu einer
ganzheitlichen Bewertung aller Belastungen der Gewäs-
ser. Die MSRL folgt diesem mit der WRRL neu beschrit-
tenen Pfad. Aus einem Vergleich der MSRL mit der
WRRL (IRMER et al. 2010a) lassen sich einige Schluss-
folgerungen dahingehend ziehen, wie die MSRL im Pro-
zess der Umsetzung optimiert und mit der WRRL harmo-
nisiert werden kann. 

495. Während die WRRL eine fünfstufige Bewertung
des ökologischen und eine zweistufige Bewertung des
chemischen Zustands vorsieht, verlangt die MSRL nur
eine Aussage, ob der gute Umweltzustand erreicht wurde
oder nicht. Die Einführung einer fünfstufigen Bewer-
tungsskala für die MSRL wäre aus zwei Gründen wün-
schenswert: Zum einen überschneiden sich beide Richtli-
nien räumlich und zeitlich, ohne eine Harmonisierung der
Bewertungsskalen ist daher eine kohärente Darstellung

der Ergebnisse schwierig. Zum anderen hätte eine Har-
monisierung der Bewertungsskalen den Vorteil, dass die
Teilerfolge hin zum guten Umweltzustand differenzierter
darstellbar wären (Artikel 8 MSRL) (IRMER et al.
2010a). So sollte verhindert werden, dass in Gebieten, in
denen beide Richtlinien gelten – also der unmittelbaren
Küstenlinie – sowohl ein guter Umweltzustand nach
WRRL als auch nach MSRL festzulegen ist (WFD Navi-
gation Task Group und Marine Strategy Navigation
Group 2010).

In der WRRL erfolgt die Beschreibung des guten ökolo-
gischen Zustands auf der Grundlage normativer Defini-
tionen und kann verallgemeinernd als „geringfügige“ Ab-
weichung von den natürlichen Referenzbedingungen
(Abwesenheit störender anthropogener Einflüsse) be-
schrieben werden. Diese können aus historischen Daten,
Referenzmessungen, Modellen oder Expertenmeinungen
abgeleitet werden. Bei der Bewertung des Gewässerzu-
stands folgt die WRRL dem One-out-all-out-Prinzip, das
heißt, der Wert für den ökologischen Zustand des Gewäs-
sers orientiert sich an der am schlechtesten bewerteten
biologischen oder physikalisch-chemischen Komponente.
Dieses Prinzip gilt auch für den guten chemischen Zu-
stand. Bei der MSRL kommt dieses Prinzip nicht zur An-
wendung, da nicht alle Deskriptoren den gleichen Stellen-
wert bei der Bewertung der Gewässer einnehmen
(KRAUSE et al. 2011a; Gespräch mit BMU am 30. Au-
gust 2011). Außerdem verzichtet die MSRL weitestge-
hend auf normative Vorgaben und bleibt in dieser Hin-
sicht deutlich hinter dem Anspruch der WRRL zurück
(IRMER et al. 2010a). Es ist derzeit allerdings unwahr-
scheinlich, dass eine entsprechende nachträgliche Anpas-
sung des normativen Rahmens an die WRRL vorgenom-
men wird. 

Die Küstengewässer unterliegen dem Geltungsbereich
sowohl der MSRL als auch der WRRL. Da aber im Rah-
men beider Richtlinien unterschiedliche Parameter zu er-
fassen sind, kann es zu unterschiedlichen Bewertungen
derselben Gewässer kommen – je nachdem, welche
Richtlinienvorgaben zugrunde gelegt werden. Eine Be-
wertungskonsistenz erfordert widerspruchsfreie Bewer-
tungsstrukturen beider Richtlinien – und dies in Abgleich
mit den einschlägigen naturschutzfachlichen EU-Rege-
lungen wie FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Ähnliches
trifft auch für die zukünftig umzusetzenden Maßnahmen-
programme zu. Auch hier sollte ein paralleles Arbeiten
zur Umsetzung zweier Richtlinien verhindert werden.
Der SRU schließt sich der Empfehlung des UBA an, die
Arbeiten des CIS-Prozesses der WRRL für die Bewer-
tung der elf Deskriptoren der MSRL zu nutzen, um eine
kohärente Bewertungsstrategie zu gewährleisten. Auch
sollten weitere Schritte für eine möglichst kohärente Um-
setzung beider Richtlinien in Deutschland und Europa er-
griffen werden (IRMER et al. 2010a; WFD Navigation
Task Group und Marine Strategy Navigation Group
2010).

Die MSRL geht über die Anforderungen der WRRL hi-
naus, indem sie Belastungen wie Mülleintrag, Lärm und
atmosphärische Einträge aufgreift. Darüber hinaus sieht
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die MSRL die Erfassung und Bewertung der Wirkungen
menschlicher Nutzungen auf die biologischen Ökosys-
temkomponenten der Meere einzeln und kumulativ vor.
Damit ist die MSRL inhaltlich umfassender als die
WRRL (IRMER et al. 2010a; MARGGRAF et al. 2011).

496. Für die Bewirtschaftung der Flussgebietseinheiten
fordert die WRRL ein kohärentes Konzept und eine Bun-
desländer und Staaten übergreifende Koordination. Die
erforderliche internationale Kooperation wird in der Stra-
tegie zur gemeinsamen Implementation der WRRL kon-
kretisiert (Wasserdirektoren 2001). Um die entsprechende
Abstimmung sicherzustellen, mussten die bestehenden
institutionellen Strukturen und Behörden insbesondere im
internationalen Bereich den Aufgabenstellungen zur ge-
meinsamen Implementierung angepasst und neue Koordi-
nierungsgremien eingerichtet werden. Zwar enthält die
MSRL keine konkrete Empfehlung, dass diese Strukturen
zur internationalen Koordination genutzt werden sollen
(vgl. Tz. 472), Deutschland sollte sich jedoch im Prozess
der Umsetzung der MSRL aktiv auf europäischer Ebene
mit dem Ziel beteiligen, langfristig ein kohärentes Kon-
zept einer staatenübergreifenden Koordination zu entwi-
ckeln. Denn bei der Umsetzung der WRRL hat sich ge-
zeigt, dass die wesentlichen Weichen für normative
Bestimmungen, die in der Richtlinie selbst nicht festge-
legt wurden, im internationalen Kontext gestellt werden.

8.4 Schutzgebiete und deren Anbindung an 
die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie

497. Nach der MSRL stellt die Einrichtung von ge-
schützten Meeresgebieten (marine protected areas –
MPAs) einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung eines
guten Umweltzustands dar (6. Erwägungsgrund der
MRSL). Dabei sind nach der MSRL keine zusätzlichen
MPAs einzurichten, sondern sie rekurriert in Artikel 13
Absatz 4 MSRL auf die bestehenden Verpflichtungen
(s. Tz. 498 ff.). MPAs entfalten eine positive Wirkung auf
Ökosysteme und Populationen, indem schädigende Akti-
vitäten in ihren Grenzen verboten oder beschränkt sind
und indem sie marinen Organismen einen Rückzugsort,
etwa zur Rast, Nahrungsaufnahme und Vermehrung, bie-
ten (ROBERTS et al. 2005). Dagegen können aber be-
stimmte anthropogene Eingriffe, wie zum Beispiel der
Eintrag von Schad- und Nährstoffen, von Schutzgebieten
nicht ferngehalten werden.

Verpflichtungen zur Einrichtung von Meeres-
schutzgebieten 

498. Auf internationaler Ebene verpflichtet die CBD
ihre Vertragsstaaten zur Einrichtung von Meeresschutzge-
bieten. Auf der zehnten Vertragsstaatenkonferenz im ja-
panischen Nagoya im Jahr 2010 haben sich die Vertrags-
staaten unter anderem das Ziel gesetzt, den Anteil der
global geschützten Meeresfläche von derzeit 1 % auf
mindestens 10 % anzuheben (COP10-X/2). Angestrebt
wird ein effektiv gemanagtes und ökologisch repräsenta-
tives Schutzgebietsnetzwerk, welches durch flankierende
Naturschutzmaßnahmen ergänzt werden soll (Unter-
ziel 11 des Strategischen Plans; SCBD 2010).

Auch die EU hat die CBD ratifiziert (Rat der Europäi-
schen Gemeinschaften 1993). Unter dem Titel „Lebens-
versicherung und Naturkapital: Eine Biodiversitätsstrate-
gie der EU für das Jahr 2020“ hat die Europäische
Kommission im Mai 2011 eine Überarbeitung ihrer 1998
entwickelten Biodiversitätsstrategie vorgelegt (Europäi-
sche Kommission 2011c). Darin wurden sechs sich ge-
genseitig ergänzende und voneinander abhängige Einzel-
ziele definiert, die durch zwanzig Maßnahmen erreicht
werden sollen. Marine Schutzgebiete stellen einen Teil
des zu vollendenden Natura 2000-Gebietsnetzes dar
(Maßnahme 1). Im vierten Ziel wird die Erhaltung und
Überführung gefährdeter Meeresökosysteme in einen gu-
ten Umweltzustand gemäß MSRL angesprochen (Maß-
nahme 13 und 14). Die europäischen Meeresschutz-
gebiete werden hauptsächlich als Bestandteil des
Natura 2000-Gebietsnetzes ausgewiesen und dienen dem
Schutz der Arten, Habitate und Lebensräume von ge-
meinschaftlichem Interesse wie beispielsweise Riffe und
Seegraswiesen (s. Anhang I und II der FFH-Richtlinie
und Vogelschutzrichtlinie). 

499. Die Verpflichtung zur Einrichtung mariner Schutz-
gebiete ist auch in verschiedenen regionalen Abkommen
wie OSPAR- und Helsinki-Übereinkommen festgeschrie-
ben. Die OSPAR-Kommission und die HELCOM setzten
sich für die Ausweisung eines ökologisch kohärenten und
gut verwalteten Schutzgebietsnetzes im Nordostatlantik
(OSPAR-MPAs) und in der Ostsee (Baltic Sea Protected
Areas – BSPA) ein (HELCOM und OSPAR Commission
2003; HELCOM 2007). Die Natura 2000-Gebiete in der
AWZ der Nord- und Ostsee sind auch als OSPAR- bzw.
HELCOM-Meeresschutzgebiete ausgewiesen. Insgesamt
sind in Deutschland bislang sechs Gebiete im Nordost-
atlantik und zwölf Gebiete in der Ostsee als OSPAR- und
HELCOM-Meeresschutzgebiete ausgewiesen (von
NORDHEIM et al. 2011).

500. Auch Deutschland hat sich im Rahmen seiner na-
tionalen Biodiversitätsstrategie ehrgeizige Ziele zum
Meeresschutz gesetzt (BMU 2007). Dazu zählt ein ge-
meinsames OSPAR-/HELCOM-Netz gut gemanagter
Küsten- und Meeresschutzgebiete, das Kernzonen natür-
licher Entwicklung einschließt, und dessen Integration in
internationale Netzwerke bis 2010. Neben den Meeres-
schutzgebieten, die aus europäischen Richtlinien und re-
gionalen Abkommen hergeleitet werden, gibt es eine
Vielzahl weiterer geschützter mariner Bereiche auf natio-
naler Ebene, wie zum Beispiel National- und Naturparks. 

Schutzgebiete in der Meeresstrategie-Rahmen-
richtlinie

501. Die in Artikel 13 MSRL vorgesehenen Maßnah-
menprogramme sollen unter anderem räumliche Schutz-
maßnahmen enthalten, die zu kohärenten und repräsenta-
tiven Netzwerken geschützter Meeresgebiete beitragen
(Absatz 4). Diese sollen die Vielfalt der einzelnen Öko-
systeme angemessen abdecken, wie besondere Schutzge-
biete im Sinne der FFH-Richtlinie und der Vogelschutz-
richtlinie sowie geschützte Meeresgebiete, die von der
Gemeinschaft oder den betroffenen Mitgliedstaaten im
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Rahmen internationaler oder regionaler Übereinkom-
men, denen sie als Vertragspartei angehören, vereinbart
wurden. Dafür sind die Mitgliedstaaten nach Artikel 21
der MSRL bis 2013 verpflichtet, Informationen zur Ent-
wicklung des marinen Schutzgebietsnetzwerkes vorzule-
gen. Auf der Basis dieser Informationen erstattet die Eu-
ropäische Kommission dem Europäischen Parlament und
dem Europäischen Rat bis 2014 Bericht über die Fort-
schritte bei der Einrichtung geschützter Meeresgebiete.
Erst wenn die festgesetzten Schutzziele für alle MPAs der
deutschen Meere erreicht sind, kann ermittelt werden, ob
und inwieweit das Schutzgebietsnetz dazu beitragen
kann, bis 2020 einen guten Umweltzustand in den deut-
schen Meeresgebieten zu erreichen.

Bestehende Meeresschutzgebiete in Deutschland

502. Deutschland nimmt im europäischen Vergleich im
Hinblick auf die Einrichtung von Meeresschutzgebieten
eine Vorreiterrolle ein. Circa 77 % der Küstengewässer
der Nordsee und circa 50 % der Ostsee sind als Na-
tura 2000-Gebiete ausgewiesen; das sind 28 Gebiete in
der Nord- und 66 Gebiete in der Ostsee. Für diese Schutz-
gebiete sind die Bundesländer zuständig. Hinzu kommen
10 Schutzgebiete in der deutschen AWZ (ca. 28 % der
Nordsee und 55 % der Ostsee) (BfN 2011). Alle Na-
tura 2000-Gebiete der AWZ sind auch als OSPAR- oder
HELCOM-Schutzgebiete gemeldet. Wie die übrigen Mit-
gliedstaaten der EU hat Deutschland die Verpflichtung
seine marinen Natura 2000-Gebiete auch nach nationa-
lem Recht unter Schutz zu stellen und die für ihren
Schutz nötigen Erhaltungsmaßnahmen festzulegen. Dies
muss spätestens sechs Jahre nach der Ausweisung der
Schutzgebiete, die 2007 erfolgte, also bis Ende 2013, ge-
schehen. Die zu treffenden Erhaltungsmaßnahmen wer-
den in Form von Managementplänen vom BfN und BMU
erarbeitet. 

Konflikte durch unterschiedliche Nutzungen: 
Rohstoffgewinnung

503. Die Nutzungen der Meere stehen im Konflikt mit
dem Meeresschutz (s. Abschn. 8.1.1), da grundsätzlich
Flächen in Schutzgebieten, in denen keine Nutzung statt-
findet, die größten Erfolge für den Schutz der marinen
Biodiversität erzielen (sog. Nullnutzungszonen, vgl.
ROBERTS et al. 2005; TOROPOVA et al. 2010; WWF
Deutschland 2011). In der deutschen Nordsee existiert
praktisch kein Gebiet mehr, das nicht irgendeiner Nut-
zung unterliegt oder in der eine solche geplant ist – und
das, obwohl hier circa 77 % der Küstengewässer und
28 % der AWZ als Schutzgebiete ausgewiesen sind
(Abb. 8-1).

Exemplarisch soll daher nachfolgend auf den Konflikt
zwischen Meeresnaturschutz und Rohstoffabbau einge-
gangen werden. Daneben lassen sich ähnliche Erwägun-
gen aber auch für die Bereiche Fischerei (SRU 2011a),
Offshore-Windkraft (SRU 2011b, Tz. 132 ff.) sowie die
Schifffahrt anstellen.

504. Die Rohstoffgewinnung in der deutschen AWZ ist
national geregelt (Sand, Kies, Gas, Öl). Die aktuellen Be-
willigungsfelder für den Sand- und Kiesabbau sowie die
Erlaubnisfelder für die Gewinnung von Kohlenwasser-
stoffen liegen dabei in Schutzgebieten bzw. in deren un-
mittelbarer Nähe. So befindet sich beispielsweise die ein-
zige aktive Plattform zur Erdgasförderung in der
deutschen AWZ der Nordsee sowie die dazugehörigen
Pipelines und Verdichterplattformen in dem FFH-Gebiet
Doggerbank (Deutscher Bundestag 2010). 

Erst Ende Oktober 2011 wurden nachträglich umfangrei-
che Baumaßnahmen an der am südlichen Rand des (im
Küstenmeer befindlichen) Nationalparks Schleswig-Hol-
steinisches Wattenmeer gelegenen Ölbohrinsel „Mittel-
plate A“ in einem Planfeststellungsbeschluss genehmigt.
Die teilweise problematische Rohstoffgewinnung in der
AWZ ist ein Beispiel für unkoordinierte Sektorpolitiken. 

Die Zuständigkeit für die Genehmigung von Rohstoffge-
winnung und das Verlegen von Pipelines und Kabeln in
der deutschen AWZ obliegt den Bergämtern der Länder.
Das BfN ist seit der Novelle des BNatSchG vom
1. März 2010 die zuständige Naturschutzbehörde mit Sta-
tus einer Benehmensbehörde (§ 58 Absatz 1 BNatSchG).
Das heißt, das BfN wird bei Vorhaben, bei denen das
Bergrecht eine Öffentlichkeitsbeteiligung oder Beteili-
gung von Behörden mit anderweitig berührten Belangen
vorschreibt, um Stellungnahmen gebeten. Da die Ent-
scheidung über die Bewilligung oder Ablehnung eines
Vorhabens aber die Antragsbehörde trifft und sie nicht an
die Stellungnahme der Benehmensbehörde gebunden ist,
ist nicht gewährleistet, dass Naturschutzbelange Vorrang
erlangen. Zwar wurde in der AWZ der Ostsee ein Vorha-
ben versagt, weil es im europäischen Vogelschutzgebiet
„Pommersche Bucht“ lag und den größten Teil des FFH-
Vorschlagsgebiets „Adlergrund“ einschloss und so erheb-
liche Beeinträchtigungen auf die dort vorkommende
Avifauna als maßgeblicher Bestandteile des Schutzgebie-
tes nicht ausgeschlossen werden konnten. In der Nordsee
wurden dagegen mehrere Vorhaben zum Abbau von Kies
und Sand genehmigt, obwohl sie vollständig oder größ-
tenteils in FFH-Gebieten liegen (Tab. 8-2). Die Anträge
für die Bewilligungsfelder wurden parallel zur Auswei-
sung der FFH- und Vogelschutzgebiete gestellt und er-
teilt, obwohl diese als potenzielle Natura 2000-Schutzge-
biete bereits einen Schutzstatus hatten. Das BfN hatte in
den Jahren 2002 und 2003 mehrfach erhebliche Bedenken
vorgebracht. So wurde beispielsweise durch das BfN in
einer Stellungnahme vom 8. Februar 2002 zum vorgeleg-
ten Rahmenbetriebsplan für das Vorhaben „Weiße Bank“
unter anderem darauf hingewiesen, dass das geplante Ab-
baugebiet in einem der bedeutendsten Riffgebiete der
deutschen AWZ der Nordsee liegt und die vorgelegte
Umweltverträglichkeitsstudie sowie die FFH-Verträglich-
keitsuntersuchung nicht aussagekräftig sind. Den vom
BfN vorgebrachten Argumenten wurde im Planfeststel-
lungsbeschluss vom 31. Oktober 2002 weitgehend nicht
gefolgt. Auch bei der Verlängerung des Hauptbetriebs-
plans wurde nur ein Teil der geschützten Lebensräume
ausgeschlossen und es wurden erneut Abbaufelder in den
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vom BfN identifizierten, erforderlichen Schutzzonen ge-
nehmigt (Deutscher Bundestag 2008, S. 5).

In seiner Stellungnahme zum Vorhaben „OAM III“ vom
28. November 2003 wies das BfN darauf hin, dass das
Projekt aus seiner Sicht durch den geplanten Abbau und
die daraus folgende Zerstörung von Sandaalhabitaten
unter anderem eine erhebliche Beeinträchtigung der
Nahrungshabitate von Schweinswalen, Kegelrobben,
Seehunden und Seevögeln darstelle (Erhaltungs- und Ent-
wicklungsziele). In der vorgelegten Form sah das BfN
diese Belange als nicht ausreichend gewahrt an. Den
Argumenten des BfN wurde im Planfeststellungsbe-
schluss vom 30. August 2004 weitgehend nicht gefolgt
(Deutscher Bundestag 2008, S. 5). 

Die so genehmigten Rahmenbetriebspläne widersprechen
europäischem Naturschutzrecht, selbst wenn in den zum
Abbau berechtigenden Hauptbetriebsplänen nachträglich
naturschutzfachliche Auflagen erlassen wurden. Darüber
hinaus mangelt es sowohl auf nationaler als auch auf eu-
ropäischer Ebene an hinreichender Transparenz über die
Verfahren. Offensichtlich stellt das Bundesberggesetz
(BBergG) zudem kein geeignetes rechtliches Konfliktlö-
sungsprogramm bereit und sollte deshalb geändert wer-
den (s. Tz. 134).

Management von Schutzgebieten als Schlüsselelement 
hin zum guten Umweltzustand 

505. Deutschland verfügt über ein vollständiges Na-
tura 2000-Netzwerk (s. Tz. 502). Dies stellt einen wichti-
gen Schritt für die Erreichung der Ziele der MSRL dar,
vorausgesetzt die Schutzgebiete werden effektiv gema-
nagt. Dafür muss es innerhalb von Schutzgebieten mög-

lich sein, Vorgaben für andere Sektoren zu erlassen, um
einen negativen Einfluss zu verhindern und das Schutz-
ziel zu erreichen. Während dies für auf nationaler Ebene
geregelte Sektoren wie beispielsweise die Rohstoffgewin-
nung unproblematisch möglich wäre, können bereits für
die auf europäischer Ebene geregelten Nutzungen wie die
Fischerei erhebliche Kompetenzkonflikte auftreten.
Ansätze für Nutzungsbeschränkungen in Meeresschutz-
gebieten weist die Raumordnung für die Nord- und Ost-
see auf, die beispielsweise die Errichtung von Windparks
in FFH- und Vogelschutzgebieten ausschließt (s.
Tz. 507 ff.). Überdies sollten aber die lediglich nachricht-
lich in die Raumordnungspläne übernommenen FFH- und
Vogelschutzgebiete eigene Gebietsfestlegungen erfahren.
Problematisch ist nämlich insbesondere, dass es in den
nachrichtlich übernommenen Schutzgebieten zur Überla-
gerung mit Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten anderer
Nutzungen kommen kann (so bereits zur Entwurfsfassung
der Raumordnungspläne UBA 2008b, S. 8–9). Nutzungen
in Meeresschutzgebieten, die die Erreichung des Schutz-
ziels gefährden, sollten jedenfalls unterbleiben. Oftmals
kann auch durch eine raum-zeitliche Nutzungssteuerung
oder -beschränkung der Konflikt von Nutzung und Schutz
vermieden werden (Rücksichtnahme auf z. B. Fortpflan-
zungs- und Laichperioden, Nahrungs- oder Mauserge-
biete) (MERCK 2011).

8.5 Instrumente der Integration unterschied-
licher Interessen in den Meeresräumen

506. Im folgenden Abschnitt wird auf die Frage einge-
gangen, inwieweit die marine Raumordnung und das In-
tegrierte Küstenzonenmanagement (IKZM) zu einem um-
fassenden bzw. Sektor übergreifenden Meeresschutz
beitragen können. 

Ta b e l l e  8 - 2

Kies- und Sandabbau in Natura 2000-Gebieten
der ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee 

SRU/UG 2012/Tab. 8-2; Datenquelle: Deutscher Bundestag 2008, S. 5

Vorhaben in der AWZ Konflikt mit Natura 2000 Bewilligung Rahmenbetriebsplan

„Weiße Bank“
Abbau von Sand und Kies

Vollständig innerhalb des FFH-Ge-
bietes „Sylter Außenriff“ 

Erteilt bis
15.05.2051

Zugelassen für 2 Teilfelder
à 60 km² 

„OAM III“
Abbau von Sand und Kies

Vollständig innerhalb des FFH-Ge-
bietes „Sylter Außenriff“; vollstän-
dig im Vogelschutzgebiet „Östliche 
Deutsche Bucht“ 

Erteilt bis
30.03.2039

Zugelassen für 3 Teilfelder: 
100 km2 + 36 km² + 10 km² 
(Sonderbetriebsfelder) 

„BSK1“
Abbau von Sand und Kies

Zum größten Teil innerhalb des 
FFH-Gebietes „Sylter Außenriff“;
Vorkommen von 5 Arten, geschützt 
nach Anh I und IV FFH-Richtlinie

Erteilt bis
14.07.2033

beantragt für 129 km² − 16 km² 
(Kompensationsfeld) 

„Nordsee 1“ Vorkommen von 6 Arten, geschützt 
nach Anh. II, V und IV FFH-Richt-
linie 

k. A. 25 km² Genehmigungsverfahren 
ruht
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8.5.1 Marine Raumordnung

507. Die Instrumente der Raumordnung sollen künftig
auch auf See eine geordnete Raumentwicklung und ein
erfolgreiches Nebeneinander aller Interessen gewährleis-
ten, die soziale und wirtschaftliche Ansprüche an den
Meeresraum mit der Erhaltung seiner ökologischen Funk-
tionen in Einklang bringen. Mit der Novelle des Raum-
ordnungsgesetzes (ROG) im Jahr 2004 wurde dem Bund
die Planungshoheit für die deutsche AWZ in Nord- und
Ostsee zugewiesen, sodass dieser erstmalig die Aufgabe
einer konkreten räumlichen maritimen Gesamtplanung
erhielt. Mögliche Konflikte zwischen unterschiedlichen
Nutzungsansprüchen sollen so bereits im Vorfeld – durch
die Beachtung von wirtschaftlichen Interessen einerseits
und Belangen des Meeresschutzes andererseits – ent-
schärft werden. 

Raumordnung in der deutschen ausschließlichen 
Wirtschaftszone

508. Deutschland hat als erster Mitgliedstaat der EU
Raumordnungspläne für die AWZ aufgestellt. Die AWZ
umfasst das Gebiet im Bereich zwischen 12 und 200 See-
meilen jenseits der Küstenlinie. In diesem Bereich existie-
ren vielfältige Nutzungsansprüche durch Schifffahrt,
Fischerei, Windenergieerzeugung, Meeresforschung, Mi-

litär etc., die künftig voraussichtlich noch zunehmen wer-
den (s. Tz. 447 ff.). Daneben stehen Schutzansprüche in
Form von Schutzgebieten nach der FFH- und der Vogel-
schutzrichtlinie. Das BMVBS hat für die AWZ in Nord-
und Ostsee Ziele und Grundsätze der Raumordnung hin-
sichtlich der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Nut-
zung, der Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit
der Seeschifffahrt sowie zum Schutz der Meeresumwelt
als Raumordnungsplan festgelegt (Verordnungen des
BMVBS über die Raumordnung in der deutschen aus-
schließlichen Wirtschaftszone in der Nordsee vom
21. September 2009 bzw. in der Ostsee vom 10. Dezem-
ber 2009). Der Raumordnungsplan für die Nordsee (AWZ
Nordsee-ROV) ist am 26. September 2009 und der für die
Ostsee (AWZ Ostsee-ROV) am 19. Dezember 2009 in
Kraft getreten (Abb. 8-3 und 8-4). 

Für die beiden Raumordnungspläne wurden die folgen-
den fünf Leitlinien formuliert:

– Sicherung und Stärkung des Schiffsverkehrs

– Stärkung der Wirtschaftskraft durch geordnete Raum-
entwicklung und Optimierung der Flächennutzung

– Förderung der Offshore-Windenergienutzung entspre-
chend der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-
rung

A b b i l d u n g  8 - 3

Raumordnungspläne für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone in der Nordsee 

Quelle: BSH 2011
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– Langfristige Sicherung und Nutzung der besonderen
Eigenschaften und Potenziale der AWZ

– Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage durch die
Vermeidung von Störungen und Verschmutzungen der
Meeresumwelt. 

Wirkung der Raumordnung

509. Wesentliches Instrument der Raumordnung ist die
Festlegung der Raumstruktur nach § 8 ROG. Dazu zählt
neben Zielen und Grundsätzen der Raumordnung auch
die Festlegung von Vorrang-, Vorbehalts- und Eignungs-
gebieten (§ 8 Absatz 7 ROG). In Vorranggebieten wird
einer Nutzung gegenüber anderen ein Vorrang einge-
räumt. Andere Nutzungen sind ausgeschlossen, sofern sie
mit den vorrangigen Nutzungen nicht vereinbar sind. In
Vorbehaltsgebieten wird bestimmten Nutzungen bei der
Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen ein besonde-
res Gewicht beigemessen. Konkurrierende Nutzungen
sind somit nicht per se ausgeschlossen. Somit fehlt Vor-
behaltsgebieten das Ausschlusskriterium. Eignungsge-
biete weisen Gebiete aus, die für bestimmte Nutzung be-
sonders geeignet sind und können solche Nutzungen an
anderer Stelle im Planungsraum ausschließen. 

510. Die wesentlichen Schifffahrtsrouten wurden in den
Raumordnungsplänen als Vorrang- und Vorbehaltsgebiete

ausgewiesen (vgl. Abb. 8-4 und 8-5). Diese bilden das
Grundgerüst der Raumordnungspläne. Da die Schifffahrt
nach internationalem Recht eine garantierte Freiheit
genießt (Artikel 58 SRÜ, s. a. Tz. 450), handelt es sich
bei dieser Maßnahme lediglich um eine zusätzliche Si-
cherung der Belange der Schifffahrt. Die Windenergie-
nutzung wurde in den Hauptschifffahrtsrouten und deren
unmittelbarer Nähe ausgeschlossen. Die Raumordnungs-
pläne haben damit zwar einen wesentlichen Beitrag zur
Lösung des Konflikts zwischen Seeschifffahrt und Off-
shore-Windenergienutzung geleistet, sie entfalten jedoch
keine steuernde Wirkung auf den Schifffahrtssektor, der
weiterhin klaren Vorrang gegenüber anderen Nutzungsan-
sprüchen genießt (NOLTE 2010). Neben Vorbehaltsge-
bieten für die Schifffahrt wurden auch solche für Rohrlei-
tungen und die Forschung festgelegt.

Weitere Vorranggebiete betreffen die Windenergienut-
zung. Festgelegt wurden in der Nordsee drei Vorrangge-
biete mit einer Ausdehnung von 880 km2 und in der Ost-
see zwei Vorranggebiete mit einer Ausdehnung von
130 km2. Zu diesen zählen auch die bereits 2005 ausge-
wiesenen Eignungsgebiete, die auf diesem Weg zu Vor-
ranggebieten wurden. Im Unterschied zum Eignungsge-
biet schließen die Vorranggebiete die Errichtung einer
Anlage außerhalb der selbigen aber in keiner Weise aus.
Deshalb besitzen sie nur eine sehr geringe konzentrie-
rende bzw. lenkende Wirkung (ERBGUTH 2011). Fest-

A b b i l d u n g  8 - 4

Raumordnungspläne für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone in der Ostsee

Quelle: BSH 2011
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gelegt wurde für die Windenergienutzung, dass die Na-
benhöhe einer Anlage 125 m nicht überschreiten darf, die
Anlagen nach Ende der Betriebszeit zurückzubauen sind
und dass bei Maßnahmen der Energiegewinnung auf vor-
handene Rohrleitungen und Seekabel Rücksicht genom-
men werden muss. Die lenkende Wirkung außerhalb der
Vorranggebiete beschränkt sich darauf, Natura 2000-Ge-
biete von der Errichtung von Offshore-Windenergieanla-
gen auszunehmen. 

511. Ein von verschiedenen Seiten formulierter Kritik-
punkt an den deutschen Raumordnungsplänen betrifft die
besondere Gewichtung der Windenergienutzung auf See,
die eine bestimmte Form der Meeresnutzung in den Vor-
dergrund rückt. Dies wirkt einem Ausbalancieren der
Nutzungsinteressen untereinander und mit den Belangen
des Meeresschutzes entgegen (ERBGUTH 2011). Eine
geordnete Entwicklung der Windenergienutzung auf See
einschließlich der erforderlichen Kabelanbindung könnte
wie vom SRU vorgeschlagen dadurch gefördert werden,
dass die Windenergieanlagen staatlich ausgeschrieben
werden (SRU 2011b, Tz. 468). Im Hinblick auf die Kabel-
anbindung der Offshore-Windparks ist ergänzend auf das
neue Instrument des Offshore-Netzplans hinzuweisen. Er
wurde durch die Novelle des § 17 Absatz 2a Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) vom Sommer 2011 im Rahmen
des sogenannten Energiepakets eingeführt. Danach er-
stellt das BSH im Einvernehmen mit der Bundesnetz-
agentur und in Abstimmung mit dem BfN und den Küs-
tenländern jährlich einen Offshore-Netzplan für die AWZ
der Bundesrepublik Deutschland. In diesem werden die
Offshore-Anlagen identifiziert, die für eine Sammelan-
bindung geeignet sind. § 17 Absatz 2a EnWG legt da-
rüber hinaus fest, dass der Offshore-Netzplan auch die
Festlegung der notwendigen Trassen für die Anbindungs-
leitungen, Standorte für die Konverterplattformen und
grenzüberschreitende Stromleitungen enthält sowie Dar-
stellungen zu möglichen Verbindungen untereinander, die
zur Gewährleistung der Systemsicherheit beitragen kön-
nen und mit einem effizienten Netzausbau vereinbar sind.

512. Die Fischerei wird in den deutschen Raum-
ordungsplänen als traditioneller Wirtschaftszweig be-
schrieben, der in den heimischen Meeren schon seit Jahr-
hunderten betrieben wird. In den Plänen wird darauf
hingewiesen, dass Gebietsfestlegungen, die die Fischerei
beschränken, aufgrund der ausschließlichen Regelungs-
kompetenz der EU für diesen Sektor nicht vorgesehen
sind (SCHUBERT 2009, S. 841). Hingewiesen wird le-
diglich darauf, dass bei Nutzungen wie Rohstoffgewin-
nung, der Streckenlegung von Rohrleitungen und Seeka-
beln sowie der Energienutzungen die Belange der
Fischerei besonders zu berücksichtigen sind. Die Fische-
rei wiederum wird aufgefordert, die in den Meeren lie-
genden Kulturgüter wie Schiffswracks zu berücksichtigen
(AWZ Nordsee-ROV, Anlage Nr. 3.6.1).

513. Für militärische Nutzungen erfolgen keine Be-
schränkungen durch die Raumordnung. Die bestehenden
militärischen Übungsgebiete wurden lediglich nachricht-
lich in die Raumordungspläne übernommen. Hinsichtlich
Freizeit und Tourismus wurden keinerlei Regelungen im

Rahmen der Raumordnung getroffen. Ähnliches gilt auch
für die Rohstoffnutzung, die lediglich aufgefordert
wurde, auf vorhandene Rohrleitungen und Seekabel ge-
bührend Rücksicht zu nehmen, zu diesen beim Aufsuchen
und Gewinnen von Rohstoffen einen angemessenen Ab-
stand einzuhalten und die Sicherheit und Leichtigkeit des
Seeverkehrs nicht zu beeinträchtigen. Des Weiteren sind
bei der Standortwahl bekannte Fundstellen von Kulturgü-
tern zu berücksichtigen. Um nachteilige Auswirkungen
auf die Meeresumwelt zu vermeiden, soll die beste Um-
weltpraxis, wie sie von der OSPAR-Kommission und
HELCOM für verschiedene, die Meere betreffende Akti-
vitäten veröffentlicht wurden, berücksichtigt werden
(AWZ Nordsee-ROV, Anlage Nr. 3).

514. Kritisiert wurde, dass die Raumordnungspläne
zum Schutz der Meeresumwelt lediglich Grundsätze, aber
keine Ziele festlegen. Überdies wurde aus umweltplaneri-
scher Sicht kritisch bewertet, dass die Meeresschutzge-
biete nur nachrichtlich in die Raumordnungspläne aufge-
nommen wurden. Stattdessen hätten sie auch als
Raumordnungsgebiete gesichert und entsprechend gleich-
berechtigt mit anderen Nutzungsansprüchen und Raum-
ordnungsgebieten behandelt werden können (s. Tz. 503).
Zwar könnte man annehmen, dass mit den bestehenden
internationalen und nationalen Schutzkategorien ein aus-
reichender Schutz gegeben ist, allerdings wird dieser un-
ter anderem dadurch eingeschränkt, dass die Gebiete teil-
weise sehr groß und in ihnen andere Nutzungen
zugelassen sind (UBA 2008b).

Steuerungspotenziale der Raumordnung ausbauen

515. Aufgrund der zahlreichen wachsenden Nutzungs-
ansprüche, die in zunehmendem Maße in Konflikt mit
dem Meeresschutz treten, ist es zu begrüßen, dass
Deutschland als erster EU-Mitgliedstaat eine Raumord-
nung in der AWZ auf den Weg gebracht hat. Diese ist aus
Sicht des SRU vor allem dann sinnvoll, wenn dadurch
Raumnutzungen, die die Meeresumwelt beeinträchtigen,
verhindert, verlagert oder durch Auflagen eingegrenzt
werden können. Wesentliche Instrumente in diesem Zu-
sammenhang sind Vorrang- und Vorbehaltsgebiete. 

Gegenwärtig erfolgt die Raumordnung in der AWZ je-
doch vor allem nachvollziehend – sie bildet die vorhande-
nen sektoralen Interessen ab, entfaltet aber kaum Steue-
rungswirkung, um die Auswirkungen der menschlichen
Aktivitäten auf das Ökosystem zu mindern und mit den
vielfältigen Nutzungsansprüchen zu vereinbaren. Ein Ab-
gleich der Nutzerinteressen mit den Erfordernissen des
Meeresschutzes findet nicht im erforderlichen Umfang
statt. Notwendig wäre eine umfassende, abwägende und
vorausschauende raumordnerische Planung mit einer
entsprechenden Steuerungswirkung (AHLKE und
WAGNER 2004). Dabei sollten der Meeresschutz und an-
dere Nutzungsinteressen gleichwertig behandelt werden.
Insbesondere die Ausweisung von Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten sollte vorausschauend mit dem Ziel erfol-
gen, Eingriffe in marine Lebensräume soweit wie mög-
lich zu minimieren.
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Internationale Abstimmung und europäische 
Initiativen

516. Viele der Nutzungen vor den Küsten sind inter-
national geprägt. Um eine Abstimmung der Nutzungs-
aktivitäten in den unterschiedlichen Meeresgebieten der
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, ist eine regionale Zu-
sammenarbeit im Bereich der maritimen Raumordnung
wünschenswert. Auf europäischer Ebene gibt es hierzu
bereits erste Initiativen. 

Auch in ihrem Grün- und Blaubuch zur europäischen
Meerespolitik spricht sich die Europäische Kommission
für die Raumplanung als wichtiges Instrument im Um-
gang mit den Meeren aus und fordert die Mitgliedstaaten
auf, eigene Raumplanungen für ihre Meeresgebiete zu
entwickeln (Europäische Kommission 2007a;
Tz. 457 ff.). Daran anknüpfend veröffentlichte die Euro-
päische Kommission im Jahr 2008 einen Fahrplan für die
maritime Raumordnung (Europäische Kommission
2008). Dieser zielt darauf ab, die Entwicklung von mariti-
men Raumordnungen in den Mitgliedstaaten voranzutrei-
ben und die Diskussion zu einem gemeinsamen Ansatz
anzuregen. Die Europäische Kommission erkennt aus-
drücklich die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten bei der
Umsetzung von Raumordnungen an, gleichwohl sieht sie
auch Bedarf für Vorgaben auf europäischer Ebene
(SCHUBERT 2009). Erwartet wird, dass die genannten
Initiativen der Europäischen Kommission in einen Vor-
schlag für eine europäische Raumordnungsrichtlinie
münden werden (ERBGUTH 2012, S. 86), auch wenn
nach eigener Einschätzung der Europäischen Kommis-
sion das Subsidiaritätsprinzip die Einflussnahme der EU
begrenzt. Handelt es sich allerdings um Regelungen mit
einem Schwerpunkt im Umweltschutz, besitzt die EU
durchaus eine beschränkte Raumordnungskompetenz
(Einstimmigkeit erforderlich) (CALLIESS/RUFFERT
2011, Artikel 192 Rn. 30). Somit wären mit Hinblick auf
den Meeresschutz europarechtlich auch raumordnerische
Vorgaben denkbar, auch wenn für deren Realisierung
auch Hürden bestehen. Bislang strebt die Europäische
Kommission aber an, eine moderierende und impulsge-
bende Rolle einzunehmen, um zur Kohärenz der Raum-
ordnung in den Mitgliedstaaten beizutragen (ERBGUTH
2011, S. 211; SCHUBERT 2009, S. 838; Europäische
Kommission 2008, S. 3; 2010b).

Insbesondere da die EU-Mitgliedstaaten bisher nicht dazu
verpflichtet sind, Raumordnungspläne aufzustellen, fol-
gen die aktuellen Entwicklungen in den Mitgliedstaaten
noch unterschiedlichen Pfaden und Zeitplänen. Die
grenzüberschreitende Kooperation in der Raumordnung
wird für Deutschland dadurch erschwert, dass sich Syste-
matik und Vollzug von Raumordnung und -planung stark
von Ansätzen in anderen europäischen Staaten, soweit
diese überhaupt vorliegen, unterscheiden. Erste Projekte,
wie zum Beispiel BaltSeaPlan (2012), beschäftigen sich
bereits mit der regionalen Abstimmung von raumordnen-
der Steuerung auf See. Ein kohärenter europäischer Rah-
men für die maritime Raumordnung wäre zweifelsohne
begrüßenswert. Die Europäische Kommission sollte für
diesen Prozess eine moderierende Funktion übernehmen.

8.5.2 Integriertes Küstenzonenmanagement

517. Das Integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM)
ist ein Konzept für die nachhaltige Entwicklung des Küs-
tenbereichs. Es ist als Dialogprozess zu verstehen, der
dazu beitragen soll, ein Gleichgewicht zwischen den Vor-
teilen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Nutzung
der Küstengebiete durch die Menschen einerseits und den
Vorteilen des Schutzes, der Erhaltung und der Wiederher-
stellung der Küstengebiete anderseits herzustellen (Euro-
päische Kommission 2007b). Dabei stehen Integration,
Koordination, Kommunikation und Partizipation im Vor-
dergrund. Zu den IKZM-Prinzipien gehören eine wis-
sensbasierte Planung, eine langfristige und Sektor über-
greifende Perspektive, die aktive Einbeziehung aller
Akteure und die Berücksichtigung sowohl der marinen
als auch der terrestrischen Komponente der Küsten (Eu-
ropäisches Parlament und Rat der Europäischen Union
2002).

518. In Deutschland wurde die nationale Strategie für
ein IKZM im Jahr 2006 verabschiedet (BMU 2006). Die
Initiative geht zurück auf eine Empfehlung des Europäi-
schen Parlamentes und des Europäischen Rates aus dem
Jahr 2002 zur Umsetzung einer Strategie für ein integrier-
tes Management der Küstengebiete in Europa (Europäi-
sches Parlament und Rat der Europäischen Union 2002).
Aus der nationalen IKZM-Strategie wird jedoch kaum
deutlich, was das IKZM eigentlich bezweckt. Sie be-
schränkt sich vielmehr weitestgehend auf eine umfas-
sende Darstellung der die Meere und Küsten betreffenden
Rechtsbereiche und Wirtschaftsinteressen. In der Strate-
gie wird IKZM als ein informeller und damit freiwilliger
Ansatz beschrieben, der durch gute Integration, Koordi-
nation, Kommunikation und Partizipation aller Akteure
eine nachhaltige Entwicklung des Küstenbereiches unter-
stützen will (BMU 2006, S. 4). Auch die an der Küste ge-
legenen Bundesländer haben inzwischen regionale
IKZM-Strategien entwickelt, wobei sie sowohl die Inte-
gration von Zielen als auch die Integration der für die Er-
reichung dieser Ziele erforderlichen Instrumente, Politik-
bereiche und Verwaltungsebenen anstreben. 

519. Das IKZM kann durchaus dazu beitragen, lokale
Lösungen für die Erhaltung und den Schutz der Küsten zu
entwickeln. Dabei handelt es sich um ein weiches, auf die
Überzeugung der Akteure ausgerichtetes Instrument, das
auf kleine Küstenräume angewendet werden kann
(AHLKE und WAGNER 2004). Es ist jedoch kein eigen-
ständiges formales Planungs- und Entscheidungsinstru-
ment. Die wirtschaftlichen Interessen werden von einer
Vielzahl von Akteuren und Sektoren vertreten, die mit
den Küsten in keinem engen räumlichen Kontext stehen
und die über Dialogprozesse nicht wirksam steuerbar
sind. Somit hat das IKZM aufgrund seines schwachen in-
stitutionellen und strategischen Rahmens und seiner
räumlichen Begrenztheit keinen Einfluss auf wesentliche,
die Meere betreffende Sektoren und Politiken. Zudem
verfügen die lokalen Initiativen oftmals nicht über ange-
messene Ressourcen und administrative Strukturen, um
das IKZM umzusetzen. Derzeit fehlen darüber hinaus
diejenigen personellen Ressourcen, die mit dem IKZM
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beauftragt sind, bei der Umsetzung der MSRL. Der
MSRL kommt aufgrund ihrer Verbindlichkeit, Maßnah-
menprogramme zu erstellen, und wegen ihres umfassen-
den Meeresschutzansatzes eine deutlich höhere Bedeu-
tung zu. Deshalb muss dringend darauf geachtet werden,
den Fokus auf die Umsetzung der MSRL und nicht auf
die der IKZM-Strategie zu legen.

8.6 Zusammenfassung der Empfehlungen

520. Der Schutz und die nachhaltige Nutzung der hei-
mischen Meere bleiben eine große Herausforderung. Ins-
besondere die Einbindung aller potenziellen Verursacher
von Schäden, an erster Stelle zu nennen Landwirtschaft,
Fischerei, Rohstoffgewinnung und Seeschifffahrt, in den
Meeresschutz gestaltet sich schwierig. Ohne diese Ein-
bindung wird es aber nicht gelingen, die Belastungen der
Meere signifikant zu mindern. Deshalb ist es dringend er-
forderlich, neben einer konsequenten Umsetzung der
MSRL auch die relevanten Sektorpolitiken in Bezug auf
den Meeresschutz weiterzuentwickeln. Die Grundbedin-
gung für eine nachhaltige Nutzung der Meere ist ein am-
bitionierter Schutzansatz, der alle verantwortlichen Sek-
toren einbezieht.

So kann beispielsweise der Schutz von Nord- und Ostsee
nur gelingen, wenn auch die GAP und GFP im Sinne des
Meeresschutzes reformiert werden. Vorschläge hierzu
wurden vom SRU erst in jüngster Zeit veröffentlicht. Für
die Seeschifffahrt sind weitere Schritte auf europäischer
und internationaler Ebene, insbesondere durch eine wei-
tere Anhebung bzw. die Schaffung von anspruchsvollen
Umweltstandstandards – beispielsweise für Luftschad-
stoffemissionen – im Rahmen der Arbeit der IMO, erfor-
derlich. 

Es ist aus Sicht des SRU derzeit nicht erkennbar, dass die
Initiativen für eine europäische beziehungsweise natio-
nale Meerespolitik einen substanziellen Beitrag zu einer
besseren Integration der die Meere betreffenden Sektor-
politiken in den Meeresschutz leisten. Sowohl der euro-
päische als auch der deutsche Ansatz beschränken sich
lediglich darauf, bestehende Aktivitäten zusammenzufas-
sen und Konzepte für ein besseres Zusammenführen und
Bereitstellen von Daten anzuregen. 

Derzeit steht die Umsetzung der MSRL im Zentrum des
Handelns. Sie ist aufgrund ihres umfassenden und in Tei-
len integrativen Ansatzes ein wesentlicher Baustein des
europäischen Meeresschutzes. Allerdings weist sie auch
deutliche Schwächen auf. Insbesondere die Adressierung
der bereits genannten, für den Meeresschutz relevanten
Sektoren und Politiken gelingt mit dieser Rahmenrichtli-
nie nicht ausreichend. Eine Chance, der MSRL mehr Ein-
fluss auf die sonstigen für die Meere relevanten Politiken
zuzusprechen, ist die Aufnahme der im Rahmen der
MSRL-Umsetzung vereinbarten Ziele in die europäische
Meerespolitik. Ziel sollte es sein, über diesen Weg die
Sektorpolitiken zu verpflichten, bei ihrer Weiterentwick-
lung die Ziele zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung
der Meere uneingeschränkt zu berücksichtigen. Dabei
sollte auch die GAP, die bisher nicht in die maritime Poli-
tik integriert wurde, mit einbezogen werden.

Außerdem sind die inhaltlichen Vorgaben der MSRL oft-
mals sehr vage formuliert. Darüber hinaus sind die Maß-
nahmen und Handlungsleitlinien, die im Rahmen der
internationalen Konventionen zum regionalen Meeres-
schutz erarbeitet wurden, nur sehr unzureichend in die
MSRL eingeflossen.

Bereits die ersten Schritte der Umsetzung der MSRL bzw.
die Beschreibung des Umweltzustands, die Festlegung ei-
nes guten Umweltzustands und die Zielsetzung sind auch
aufgrund des sehr engen Zeitplans sehr voraussetzungs-
voll. Als problematisch könnte sich in Zukunft die An-
wendung von möglichen Ausnahmeregelungen in der
Richtlinie erweisen. Nichtsdestotrotz gilt es derzeit, die
Chancen, die mit der MSRL verbunden sind, zu nutzen,
um den Meeresschutz auf nationaler und europäischer
Ebene weiter voranzubringen. Meeresschutzgebiete und
– unter bestimmten Bedingungen – auch die Raumord-
nung können hierfür wichtige Instrumente sein. Für eine
erfolgreiche Umsetzung der MSRL und für eine Stärkung
des Meeresschutzes empfiehlt der SRU der Bundesregie-
rung folgende Punkte zu berücksichtigen:

– Um dringende Probleme im Meeresschutz zu lösen, ist
es erforderlich, sich auf europäischer Ebene für wei-
tergehende Reformen in den relevanten Sektorpoliti-
ken, insbesondere der GFP und der GAP, einzusetzen.
Im Hinblick auf die Seeschifffahrt bedarf es der Wei-
terentwicklung von Umweltstandards primär auf euro-
päischer und regionaler/internationaler Ebene. Ein
Weg, um eine systematische Verankerung des Meeres-
schutzes in den relevanten Sektorpolitiken anzusto-
ßen, ist die Festlegung von ambitionierten Zielen bei
der Umsetzung der MSRL und deren Integration in die
europäische Meerespolitik. 

– Bei der Umsetzung der MSRL in Nord- und Ostsee
kommt den Arbeiten, die im Rahmen von OSPAR-
und Helsinki-Übereinkommen durchgeführt wurden,
eine besondere Bedeutung zu. Zum einen liefern sie
eine wissenschaftlich gut begründete Basis insbeson-
dere hinsichtlich Daten, Bewertungen und Zielen, auf
die aufgebaut werden kann. Zum anderen bestehen
hier bereits Kooperationen zwischen den Anrainer-
staaten der beiden Meeresregionen, die für die Umset-
zung der MSRL genutzt werden sollten. Außerdem
sollten die zahlreichen Ziele und Maßnahmen, auf die
man sich im Rahmen der regionalen Meeresschutz-
konventionen bereits geeinigt hat, soweit wie möglich
in die nationale Umsetzung der MSRL einfließen.

– Es ist dringend erforderlich, den Umsetzungsprozess
der MSRL zu stärken. Dafür ist es unumgänglich, die
personellen Ressourcen, die für diesen arbeitsintensi-
ven Prozess erforderlich sind, bereitzustellen. Dies be-
trifft zum Beispiel auch die Abstimmung mit der Um-
setzung der WRRL. Aufgrund des umfassenden
Ansatzes der MSRL und der vagen Vorgaben für die
Umsetzung ist eine engagierte Mitarbeit bei der Ko-
ordination der Umsetzung auf europäischer Ebene
dringend geraten. Bei dem in Deutschland institutio-
nell ohnehin sehr schwach verankerten Meeresschutz
ist es gänzlich unangemessen, dass für die Umsetzung
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dieser Richtlinie keine zusätzlichen Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden. Außerdem ist zu überle-
gen, wie die Funktionen der Meere insbesondere als
wichtige Natur-, Erholungs- und Wirtschaftsräume
stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden
können. Zu prüfen wäre beispielsweise die Einrich-
tung eines Meeresbundesamts.

– Das Erreichen der Schutzziele der Meeresschutzge-
biete in der AWZ hängt stark von der Erstellung hin-
reichend verbindlicher und effektiver Management-
pläne ab. Es sollten großflächige, zusammenhängende
Nullnutzungszonen innerhalb der Schutzgebiete zur
Schaffung repräsentativer Referenzgebiete unter ande-
rem für die Umsetzung der MSRL eingerichtet wer-
den. In den FFH- und Vogelschutzgebieten der deut-
schen AWZ sollten Fischereiaktivitäten nur erfolgen,
wenn sie nicht im Konflikt mit dem Schutzziel des
Gebietes stehen und dann ausschließlich umweltscho-
nende Fangtechniken zum Einsatz kommen. Schutz-
gebiete und ihre Ziele müssen regelmäßig auf der
Basis eines umfassenden Monitorings auf ihre Wirk-
samkeit überprüft werden. 

– Aufgrund der zahlreichen und zum Teil zunehmenden
Nutzungsansprüche an die heimischen Meere ist es zu
begrüßen, dass in Deutschland bereits Raumordnungs-
pläne für die AWZ von Nord- und Ostsee verabschie-
det wurden. Bisher haben diese Pläne aber noch sehr
stark einen den Ist-Zustand beschreibenden und nach-
vollziehenden Charakter. Erforderlich ist es deshalb,
die raumordnerische Planung in Richtung eines um-
fassenden, abwägenden und vorausschauenden Instru-
ments weiterzuentwickeln und die steuernde Wirkung
für zukünftige Aktivitäten in den Meeresräumen deut-
lich zu verbessern. Dabei sollten der Meeresschutz
und andere Nutzungsinteressen gleichwertig behandelt
werden. Die Europäische Kommission kann für die
Schaffung einer kohärenten europäischen Raumord-
nung wichtige Impulse liefern. 
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